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A Begründung 
 

11  AAnnllaassss  uunndd  ZZiieell  ddeerr  PPllaannuunngg  

Der Verkehrslandeplatz Uelzen liegt in der Gemeinde Gerdau, Gemarkung Barnsen, und 
wird gemeinsam von Stadt und Landkreis Uelzen betrieben. Das gesamte Flugplatzge-
lände hat eine Größe von ca. 35,5 ha. Davon sind ca. 34,3 ha im Eigentum des Land-
kreises Uelzen. Der Flugplatz ist in den letzten Jahrzehnten den sich wandelnden An-
forderungen angepasst worden. Die Start- und Landebahn wurde auf 800 m verlängert, 
rechtliche Grundlage ist die Änderungsgenehmigung gem. § 6 Luftverkehrsgesetz vom 
21.05.1997.  

Neben dem Tower und dem angrenzenden Empfangsgebäude wurden im Laufe der letz-
ten 40 Jahre vier weitere Flugzeughallen auf dem Gelände im Westen errichtet. Nach 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.01.1994 sind Flugzeugunter-
stellhallen im Außenbereich gemäß § 35 BauGB im Gegensatz zu den flugtechnischen 
Einrichtungen nicht privilegierte Vorhaben. 

In der letzten Zeit sind immer wieder Interessenten an den Landkreis als Grundstücksei-
gentümer herangetreten, um weitere Hallen bauen zu dürfen, da der Flugplatz eine 
wichtige Funktion als Knotenpunkt des Luftverkehrs und des Flugsports in der Region 
hat. Er dient der regionalen Wirtschaft ebenso wie dem Flugsport. 

Um den gestiegenen Anforderungen, die aus dieser Funktion erwachsen, gerecht zu 
werden, sollen neue Flugzeughallen, PKW-Stellflächen und Gemeinschaftsanlagen er-
richtet werden können. 

Aus städtebaulicher Sicht besteht somit für das Flugplatzgelände ein Planungsbedürfnis 
für die Zulassung weiterer Vorhaben. Es bedarf einer verbindlichen Koordinierung (Bin-
nenkoordination) zur Steuerung der Zulässigkeit neuer Bauvorhaben. Eine Genehmi-
gung von nicht privilegierten Vorhaben auf Grundlage von Einzelbeurteilungen gem. 
§ 35 Abs. 2 BauGB ist städtebaulich nicht (mehr) vertretbar. 

Die Gemeinde Gerdau stellt daher im Einvernehmen mit dem Landkreis Uelzen und der 
Stadt Uelzen den vorliegenden Bebauungsplan auf, um die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für eine städtebaulich geordnete Erweiterung der Hallengebäude mit Neben-
flächen am Flugplatz Barnsen zu schaffen. Ziel ist, die Zersiedelung des Außenbereichs 
zu verhindern und eine Konzentration der Bauvorhaben zu erreichen. Insbesondere die 
Aspekte der Positionierung zukünftiger Gebäude und Stellplätze, die naturschutzrecht-
liche Eingriffsregelung und der Walderhalt werden betrachtet. 

Es wurden wiederholt Wünsche an den Landkreis Uelzen als Grundstückseigentümer 
herangetragen, Flugzeughallen auch westlich der auf den Flurstücken 11/12 und 11/13 
bestehenden Hallen zu errichten. Die Diskussion um eine mögliche Zulässigkeit von 
Hallen in diesem Bereich soll mit diesem Bebauungsplan beendet werden. Ein Bau von 
Hallen westlich der Flurstücke 11/12 und 11/13 würde zu einer Zersiedlung des Außen-
bereichs führen, was städtebaulich hier unerwünscht ist. Mit dem Inkrafttreten dieses 
Bebauungsplans sind die in der textlichen Festsetzung 1 angeführten Nutzungen und 
Anlagen nur im Geltungsbereich des Bebauungsplanes zulässig. Außerhalb des Bebau-
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ungsplanes sind nur bauliche Maßnahmen zulässig, die dem Fachplanungsvorbehalt des 
§ 38 BauGB unterliegen. 

Es soll hervorgehoben werden, dass der Bebauungsplan nicht für die luftverkehrsrecht-
lichen Elemente (Start- und Landebahn sowie Rollweg) und den Flugbetrieb erforderlich 
ist, sondern nur den südlich an den Rollweg angrenzenden Bereich betrifft. Die luft-
fahrtrechtlich genehmigten Anlagen, die asphaltierte Landebahn und der parallel im 
Abstand von 40 m verlaufende, bislang allerdings nicht ausgebaute Rollweg, werden 
nicht von der Planung erfasst. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes weist in der Gemarkung Barnsen eine Fläche 
von rd. 4,1 ha auf und wird als sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Flug-
zeughallen Verkehrslandeplatz festgesetzt. Darüber hinaus wird in der Gemarkung 
Holthusen II für die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft eine natur-
schutzfachliche Maßnahmenfläche in einer Größe von rd. 2,3 ha festgesetzt. 

22  RRaahhmmeennbbeeddiinngguunnggeenn  

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Gerdau hat am 07.04.2016 die Aufstellung 
des Bebauungsplanes “Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen“ beschlossen. 

Geltungsbereich 

Der Teilgeltungsbereich des Plangebiets am Verkehrslandeplatz Uelzen befindet sich in 
der Gemeinde Gerdau rd. 1 km nordöstlich der Siedlungslage von Barnsen und rd. 6 km 
westlich der Kernstadt von Uelzen. Er ist rd. 4,1 ha groß und liegt in der Flur 3 und 4, 
Gemarkung Barnsen. Der Bebauungsplanbereich umfasst folgende Flurstücke: 

• Gemarkung Barnsen, Flur 3, Flurstück 11/10 (teilweise) 

• Gemarkung Barnsen, Flur 3, Flurstücke 15/8, 15/9, 11/12, 11/13 

• Gemarkung Barnsen, Flur 4, Flurstücke 29/1 + 29/2 (Weg) 

• Gemarkung Barnsen, Flur 4, Flurstück 3/3 (teilweise) 

Begrenzt wird das Plangebiet  

• im Norden durch das Flugfeld; 

• im Osten durch das Flugfeld bzw. Wald und Ruderal- und Ackerflächen; 

• im Süden  durch Wald-, Wiesen- und Ackerflächen sowie den Stadtweg; 

• im Westen durch Ackerflächen. 

Der Teilgeltungsbereich für die naturschutzfachliche Kompensation befindet sich in der 
Gemeinde Gerdau rd. 0,8 km südöstlich der Siedlungslage von Holthusen II. Er ist rd. 
2,3 ha groß und liegt im Flurstück 5/3 in der Flur 2, Gemarkung Holthusen II. 

Begrenzt wird das Kompensationsgebiet 

• im Norden, Westen und Osten durch Ackerflächen; 

• im Süden  durch Waldflächen. 

Die genaue räumliche Abgrenzung der beiden Teilgeltungsbereiche wird durch die Plan-
zeichnung des Bebauungsplanes im Maßstab 1 : 1.000 bestimmt. Die jeweilige Lage in 
der Gemeinde Gerdau kann dem Übersichtsplan auf der Planzeichnung entnommen 
werden. 

Aufstellungs-
beschluss 
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2.1 Raumordnung und Flächennutzungsplan 

Das Regionale Raumordungsprogramm (RROP) für den Landkreis Uelzen 2000 weist die 
folgenden Ziele der Raumordnung für die Gemeinde Gerdau bzw. das Areal aus, indem 
das Plangebiet liegt:   

Abb. 1 RROP Landkreis Uelzen 2000 

Gemäß RROP ist es  in Ziffer 3.6.5 01 
Ziel, den Ausbaustandard des Lande-
platzes zu sichern und den genehmig-
ten Umbau umzusetzen. Das Areal, in 
dem das Plangebiet liegt, ist im RROP 
als Vorranggebiet Landeplatz und als 
Vorsorgegebiet Erholung dargestellt. 
Östlich grenzt ein Vorsorgegebiet für 
Natur und Landschaft an. Das Gelände 
befindet sich im Vorranggebiet für 
Trinkwassergewinnung. Mit der Planung 
wird somit den in funktionaler wie in 
räumlicher Ausrichtung vorgegebenen 
Zielen der Raumordnung des Landkrei-
ses Uelzen entsprochen. Dem Mittel-
zentrum Uelzen sowie den Grundzen-
tren Suderburg und Ebstorf sind die 
Schwerpunktaufgabe „Sicherung und 

Entwicklung von Arbeitsstätten“ zugeordnet. Die geplante Flugplatzerweiterung ist ein 
weiterer Baustein, mit dem die Gemeinden dieser Schwerpunktaufgabe Rechnung tra-
gen können. Das Plangebiet stellt gemäß dem sich abzeichnenden Bedarf Flächen für 
die Unterbringung weiterer Flugzeuge bereit. Dies dient auch der Anpassung an logisti-
sche und transporttechnische Anforderungen regional orientierter Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetriebe.  

Das Plangebiet ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Suder-
burg als Fläche für den Luftverkehr mit der Zweckbestimmung Verkehrslandeplatz dar-
gestellt. Flächen für die Landwirtschaft sowie Waldflächen umgeben das Plangebiet. In 
Abb. 2 ist der Flugplatz gelb umrandet und das Plangebiet rot umrandet dargestellt. 

Abb. 2 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Suderburg (M: 1:25.000 i.Orig.) 

 

Raumordnung 
RROP 

Flächennutzungs-
planung 
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Das Planvorhaben entspricht den Vorgaben der vorbereitenden Bauleitplanung. Eine 
Änderung des Flächennutzungsplans ist im Rahmen des Planvorhabens somit nicht 
notwendig. 

2.2 Beschreibung der Bestandssituation 

Derzeit stellt sich die Situation im Plangebiet und der Umgebung wie folgt dar. 

Abb. 3 Lage des Plangebietes (Luftbild LGLN) 

 

Der Verkehrslandeplatz Uelzen liegt in der Gemeinde Gerdau. Nördlich grenzt die Ge-
meinde Schwienau (Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf) an, östlich das Gebiet der Stadt 
Uelzen. Er ist großräumig von Acker- und Waldflächen umgeben. Eine landwirtschaftli-
che Splittersiedlung (Immenhof ) liegt rd. 600 m nördlich des Flugplatzes. Die nächst-
gelegene Wohnbebauung befindet sich rd. 1 km westlich im Ort Barnsen (Gemeinde 
Gerdau). Das Mittelzentrum Uelzen liegt östlich des Plangebiets in rd. 6 km Entfernung. 
Das Gelände befindet sich in der Zone III B des Wasserschutzgebietes Uelzen. Die 
Trinkwasserbrunnen befinden sich im Grundwasserabstrombereich in östlicher Rich-
tung. 

Die erste luftverkehrsrechtliche Genehmigung wurde bereits 1970 für den Verkehrslan-
deplatz Uelzen erteilt. Mit der Genehmigung von 1989 war es möglich, die Start- und 
Landebahn auf 600 m Länge und 20 m Breite in Asphalt auszubauen. Zulässig waren 
Flugzeugen bis zu 3.500 kg höchstzulässiger Flugmasse. Die Zulassung erstreckt sich  
bis heute auch auf Hubschrauber, Motorsegler und Segelflugzeuge. Durch die Geneh-
migung von 1997 konnte die Start- und Landebahn auf 800 m verlängert werden. Ein 
Rollweg von 7,50 m Breite, der die Enden und zwei weitere Punkte der Start- und Lan-
debahn mit dem Vorfeld verbindet, wurde genehmigt aber nicht ausgebaut. Die höchst-
zulässigen Flugmasse wurde auf 5.700 kg erhöht. 

Der für die Erweiterungsmaßnahmen und die entsprechend notwendige Koordination 
der städtebaulichen Belange vorgesehene Geltungsbereich nimmt den südlichen Be-
reich des Flugplatzes Barnsen ein. Hier wird das Flugplatzgelände über die Gemein-
destraße Mühlenweg erschlossen. Ein asphaltierter Weg führt zum Empfangs- und 
Hangar-Gebäude mit Parkplatz und Spielanlage. Zwei kleinere Stillgewässer (Feuer-

Lage 

Entstehung 

Realbestand 
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löschteiche) grenzen westlich an die Parkplatzfläche. Ganz im Südwesten des Plange-
biets befinden sich zwei große private Hangars sowie nördlich davon zwei kleinere 
Hangars, von denen einer sich im Eigentum des Flugsportvereins befindet. Die Hangars 
und das Empfangs- und Hangar-Gebäude sind jeweils über zwei asphaltierte Zubringer 
mit der nördlich gelegenen Landebahn verbunden. Gehölzbestände säumen den südli-
chen Rand des Plangebiets, südlich der Hangars sowie südöstlich des Empfangsgebäu-
des schließen kleinere Waldflächen an. Im nördlichen Bereich des Plangebiets bilden 
Rasen- und Grünlandflächen den Übergang zum Landebereich. Die asphaltierte Lande-
bahn ist weiträumig im Abstand von rd. 100 m von diesen offengehaltenen Flächen 
umgeben. Weiter nordwestlich und östlich schließen Waldflächen, westlich und nord-
östlich Ackerflächen an das Flugplatzgelände an. 

Abb. 4  Bestandsaufnahmen 

Blickrichtung Westen; Hangar und Gehölzsaum Blickrichtung Osten; Landebahn  

Blickrichtung Norden; Rasenfläche vor der Landebahn Blickrichtung Süden; Empfangsgebäude und Hangars 
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33  AAbbgglleeiicchh  ddeerr  PPllaannuunngg  mmiitt  ööffffeennttlliicchheenn  uunndd  pprriivvaatteenn  BBeellaannggeenn  

Gemäß § 1 (7) BauGB sind bei der Aufstellung bzw. der Änderung von Bauleitplänen 
öffentliche und private Belange gegeneinander und auch untereinander gerecht abzu-
wägen. Nachfolgende Belange werden im Wesentlichen von der Planung berührt: 

3.1 Belang von Sport, Freizeit und Erholung (§1 (6) Nr. 3 BauGB) 

Die Neuordnung des Flugplatzgeländes dient neben der logistischen Funktion für die 
Erreichbarkeit der Region vor allem dem Ziel, den Platz als Zentrum des regionalen 
Flugsportes weiterzuentwickeln. Für den Flugsport in Uelzen und Umgebung ist der 
gewachsene Standort von wichtiger Bedeutung. Mit den nun vorgesehenen Erweite-
rungsmöglichkeiten kann der Platz an die sich wandelnden und gestiegenen Anforde-
rungen im Bereich der Unterbringung der Flugzeuge, ihrer Pflege und Wartung sowie 
der Luftraumüberwachung angepasst werden. Erforderlich sind zusätzliche und verbes-
serte Kapazitäten an Außenstellflächen und Hangarplätzen. Die für diese Zwecke not-
wendigen Flächen werden mit dieser Bebauungsplanaufstellung planungsrechtlich ver-
fügbar gemacht. 

Die Flächenwahl ergibt sich aus der Flächenverfügbarkeit und der funktionellen Organi-
sation des Flugplatzbetriebes. Die Flächen befinden sich in direktem Anschluss an die 
vorhandenen Bauflächen. Dies ermöglicht eine optimale Flächenausnutzung gemäß 
dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a (2) BauGB) sowie eine 
effiziente Nutzung der für den Betrieb des Flugplatzes notwendigen infrastrukturellen 
Einrichtungen. In Ergänzung zu den Bestandsgebäuden bilden zukünftig die Neubauten 
einen nahezu durchgängigen Gebäuderiegel am südlichen Rand des Flugplatzes. Die 
annähernd geschlossene Bauweise sowie die von der Straße abgesetzte Lage erschwe-
ren den Zugang Platzfremder zu den Stellflächen und bieten damit eine größere Sicher-
heit vor Übergriffen auf die Geräte, Diebstahl und Beschädigung. Nicht zuletzt werden 
mit der Gebäudereihung auch Lärmemissionen der nördlich liegenden Landebahn deut-
lich reduziert.  

Die Planänderung schafft somit die Voraussetzungen für  die Absicherung und Weiter-
entwicklung des Verkehrslandeplatzes als Zentrum des regionalen Flugsports. 

Da es sich beim Flugplatz Barnsen um einen gewachsenen Standort handelt, sind keine 
konkurrierenden Ansprüche anderer Freizeit- oder Erholungsnutzungen gegeben. Viel-
mehr ist der Verkehrslandeplatz auch für nicht aktiv am Luftsport teilnehmende Inte-
ressierte ein beliebtes Ausflugsziel.  Der Landeplatz genießt hohe Akzeptanz in der ört-
lichen Umgebung. 

Die Planung entspricht folglich den Belangen von Sport, Freizeit und Erholung. 

3.2 Belange der Baukultur, des Orts- und Landschaftsbildes (§ 1(6) Nr. 5 BauGB) 

Im Rahmen von mehreren luftfahrtrechtlichen Genehmigungsverfahren ist der Ausbau, 
die Verbreiterung und die Verlängerung der Landebahn auf 800 m im Laufe des letzten 
Jahrzehnts beschlossen und durchgeführt worden. Die Genehmigung für die Herstellung 
eines 7,5 m breiten Rollweges im parallelen Verlauf 40 m südlich abgesetzt von der 
Landebahn ist erteilt. Allerdings ist der Ausbau noch nicht umgesetzt worden. Damit 
sind die luftfahrtrechtlichen Planungen für den Flugplatz weitgehend abgeschlossen 
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und die Voraussetzungen für die baulichen Maßnahmen zum Ausbau der begleitenden 
Infrastruktur im südlichen Bereich des Flugplatzes, dem Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans, gegeben. 

Der angestrebte Neubau zusätzlicher Flugzeughallen bedarf der planungsrechtlichen 
Sicherung bisher unbebauter Flächen als Bauland. Stellplätze und Zuwegungen sind als 
Nutzungen ebenfalls im Bebauungsplan festzusetzen. 

Aus städtebaulicher Sicht ist eine Zersiedelung im Außenbereich unbedingt zu vermei-
den. Belange des Umweltschutzes ebenso wie der Schutz des Landschaftsbildes verlan-
gen nach einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Der Bebauungsplan sieht 
vor, Neubauten im direkten Anschluss an die Bestandsgebäude zuzulassen. Somit kann 
eine annähernd geschlossene Bebauung entstehen, welche nicht nur den Belangen des 
Umwelt- und Landschaftsschutzes gerecht wird, sondern auch aus logistischen und 
technischen Gründen zu bevorzugen ist. Alternativentwürfe mit größerer Gebäu-
destreuung haben weitaus stärkere Eingriffe in Natur und Landschaft zur Folge. Eine 
Zersiedelung des Flugplatzareals ist auch in Bezug auf die Anbindung an infrastruktu-
relle Einrichtungen deutlich nachteilig zu bewerten. Eine Arrondierung der Bauflächen 
entlang des südlichen Randes des Flugplatzareals dient letztlich auch der Minderung 
von Lärmemissionen sowie dem Schutz vor Diebstahl und / oder Beschädigung der Ein-
richtungen und Flugobjekte. 

3.3 Belange der Wirtschaft (§ 1(6) Nr. 8 BauGB) 

Über die Bedeutung für den Flugsport hinaus kommt dem Verkehrslandeplatz eine zent-
rale wirtschaftliche Bedeutung für die gesamte Region Uelzen zu. Der Verkehrslande-
platz wird für Geschäfts- und Transportflüge genutzt und trägt damit zur schnellen 
Erreichbarkeit der Region und guten Anbindung an die großen Zentren bei. Insofern 
haben die Gemeinde und die gesamte Region im Sinne der Wirtschaftsförderung ein 
originäres Interesse an der Sicherung und Weiterentwicklung des Verkehrslandeplatzes. 

Mit der luftfahrtrechtlich genehmigten und bereits erfolgten Asphaltierung, Verbreite-
rung und Verlängerung der Landebahn wird Gewerbetreibenden regelmäßig die Mög-
lichkeit geboten, unter Nutzung verkehrswirtschaftlich aktueller Flugzeugtypen ihren 
Geschäften in der Region nachzugehen. Mit dem Ausbau der Landebahn sind positive 
Grundvoraussetzungen für eine unkomplizierte und nachhaltige Entwicklung des Flug-
platzes gegeben. Diese sind als deutliche Vorteile gegenüber vergleichbarer Flugplätze 
in der Region (Lüneburg; Hodenhagen etc.) zu verzeichnen. 

Im Laufe der vergangenen Jahre haben sich einige gewerbliche Stammflieger aus der 
Region in den Hangars etabliert. Die Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen des Planvor-
habens können mit verbesserten Platzangeboten die wirtschaftliche Bedeutung des 
Flugplatzes für die Region stärken. Eine moderne, zeitgemäße Ausstattung und das 
zusätzliche Platzangebot wirken nicht nur auf weitere Geschäftsleute attraktiv. Voraus-
setzungen für eine Ausweitung des Nutzerkreises auf beispielsweise Hochschulbesucher 
/ -mitarbeiter in Suderburg oder Klinikpatienten der Krankenhäuser Uelzen, Bad Beven-
sen und Bad Bodenteich sind mit dem Planvorhaben ebenfalls gegeben. 

Die technische Ver- und Entsorgung des Planbereiches ist gesichert. Die vorgesehenen 
Erweiterungsflächen können im Anschluss an das bestehende Landeplatzareal mit 
Trinkwasser, Strom und Telekommunikation versorgt werden. Am südlichen Rand des 

Wirtschaftliche 
Bedeutung des 
Verkehrslandeplatzes  

Technische Ver- und 
Entsorgung 
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Plangebietes verläuft eine oberirdische Stromleitung. Der Leitungsverlauf liegt außer-
halb der festgesetzten Bauteppiche. 

Für die Löschwasserversorgung steht ergänzend zum Trinkwasseranschluss der Lösch-
wasserteich westlich neben dem Empfangsgebäude zur Verfügung. 

Die Entsorgung des Abfalls bzw. von Wertstoffen erfolgt durch die Müllentsorgung des 
Landkreises (AWB) bzw. die entsprechenden privaten Unternehmen. 

Anfallende häusliche Abwässer werden dezentral über eine vorhandene, ausreichend 
dimensionierte Pflanzenkläranlage gereinigt und dann in ein Gewässer III. Ordnung 
eingeleitet. 

3.4 Belange des Umweltschutzes (§ 1(6) Nr. 7 BauGB) 

Gemäß Baugesetzbuch wurde die vorliegende Planung einer Umweltprüfung unterzo-
gen. Die Ergebnisse der Prüfung sind im Text-Teil B Umweltbericht dokumentiert. So-
weit nicht zu den anderen Belangen formuliert, werden die untersuchten Umweltbe-
lange unter Abwägung mit den übrigen planungsrelevanten Belangen wie folgt in den 
Bebauungsplan aufgenommen. 

Natur und Landschaft 

Belange von Natur und Landschaft werden insbesondere berührt durch die Auswirkun-
gen der Planung infolge der Errichtung von Gebäuden und der Anlage von Stellplätzen 
und Zuwegungen und der damit einhergehenden Zerstörung von Biotopen und von 
Bodenfunktionen. 

Besonders betroffen sind Flächen der Biotoptypen Halbruderale Grasflure, artenarmer 
Scherrasen sowie mageres mesophiles Grünland. Hier werden großflächige Überbauun-
gen ermöglicht. Kleinflächig sind Sandtrockenrasen und Borstgras-Magerrasen betrof-
fen. Es werden damit nachhaltig negative Auswirkungen ausgelöst, die eine entspre-
chende Minimierung bzw. Kompensation erfordern. Notwendige Ausgleichsmaßnahem 
werden im Plangebiet vorgesehen (s. Ausgleich). 

Mit Überbauung der Grundfläche von Gebäuden, Stellflächen und Zuwegungen wird 
durch Bodenaustausch und Versiegelung die gegebene Bodenstruktur zerstört. Diese 
erheblich nachteiligen Eingriffsfolgen lassen sich nicht im Plangebiet kompensieren, 
erforderlich ist ein externes Kompensationsgebiet (siehe Ausgleich und Ersatz). 

Nach Aussagen des Umweltberichts werden geschützte Arten durch die Planung beein-
trächtigt, insbesondere durch Eingriffe in ihre Lebensräume. Eine Kompensation der 
Beeinträchtigungen durch funktionalen Ersatz wird vorgesehen. 

Die Versiegelung von Grundflächen verhindert die Versickerung und wirkt sich ohne 
ausgleichende Maßnahmen entsprechend auf die Grundwasserneubildung aus. Zudem 
wird der Oberflächenwasserabfluss von den Flächen beschleunigt. Das Plangebiet weist 
jedoch auch nach Realisierung der vorbereiteten Vorhaben Möglichkeiten zur Rückhal-
tung und Versickerung in ausreichendem Maße auf. Die Versickerungsfähigkeit ist auf-
grund der Bodenbeschaffenheit gegeben. Der unbelastete Oberflächenwasserabfluss 
von den Dachflächen und sonstigen versiegelten Flächen wird im Plangebiet zurückge-
halten. Möglich ist die Zuführung zu den Löschwasserteichen und / oder eine gedros-
selte Ableitung und Versickerung auf den umliegenden Freiflächen. Ein entsprechendes 
Rückhalte- und Versickerungssystem wird angelegt. 

Biotope 

Boden 

Artenschutz 

Wasserhaushalt / 
Oberflächen-
wasser 
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Aufgrund der Lage in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes Uelzen sind be-
sondere Anforderungen an die Qualität der verwendeten Baustoffe, wie beispielsweise 
Schotter für die Flächenbefestigung, einzuhalten. Grundsätzlich gilt im Wasserschutz-
gebiet eine besondere Sorgfaltspflicht. Sofern auf den befestigten Flächen Enteisungs-
maßnahmen oder Streusalzeinsatz durchgeführt werden, sind Vorkehrungen zu treffen, 
die eine Versickerung von belastetem Wasser in das Grundwasser verhindern. Bei der 
Wahl der Materialien für die Dachdeckung und der Regenwasserableitung (Dachrinnen 
und Fallrohre) sind unbeschichtete Metalle nicht zulässig. 

Bei der Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser ist die Passage der beleb-
ten Bodenzone zwingend, eine unterirdische Versickerung ohne Bodenpassage ist unzu-
lässig.  

Die Errichtung neuer Gebäude wirkt bei fehlender Eingrünung störend im Landschafts-
raum. Insofern sieht der Bebauungsplan vor, dass die Gehölzbestände am Plangebiets-
rand dauerhaft erhalten bleiben und somit einen blickdichten Grünsaum in Abgrenzung 
zur freien Landschaft bilden. 

Die Auswirkungen auf die betroffenen Werte und Funktionen des Naturhaushaltes wer-
den im Umweltbeitrag untersucht und bilanziert. Auf Grundlage dieser Ergebnisse be-
rücksichtigt die Gemeinde die Belange von Natur und Landschaft entsprechend § 1a (3) 
BauGB wie folgt: 

Die Weiterentwicklung des Verkehrslandeplatzes ist für die Gemeinde Gerdau und die 
Region wünschenswert und sinnvoll. Er hat eine regionale Bedeutung. Angesichts des 
gewachsenen Standortes und der bereits vorhandenen Infrastruktureinrichtungen erge-
ben sich keine realistischen Alternativen zur Erweiterung. Ein Verzicht würde die lang-
fristige Standortsicherheit in Frage stellen. Die Verlagerung an einen anderen Standort 
wäre zudem mit nicht minder erheblichen, voraussichtlich sogar deutlich weiter rei-
chenden Folgen für die Umwelt verbunden. Die Gemeinde gibt daher den Belangen des 
Flugsportes und der Wirtschaft Vorrang vor den nachteilig betroffenen Belangen von 
Natur und Landschaft. 

Die gegebenen Möglichkeiten zur Minimierung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen im Plangebiet werden wie folgt genutzt (siehe auch oben stehende Er-
läuterungen):  

• Rückhaltung und Versickerung des auf den überbauten Flächen anfallenden Oberflä-
chenwassers im Plangebiet unter Berücksichtigung der Belange des qualitativen 
Grundwasserschutzes (Wasserschutzgebiet); 

• Dauerhafte Erhaltung der Gehölzstrukturen entlang der Plangebietsränder. 

Insbesondere die Schutzgüter Flora und Boden werden durch die mit der Planung er-
möglichten zusätzlichen Versiegelungen nachhaltig beeinträchtigt. Die Beeinträchti-
gungen werden als gering erheblich bzw. erheblich bewertet. Die Verluste an Werten 
und Funktionen innerhalb des Plangebietes sollen durch geeignete Kompensationsmaß-
nahme ersetzt werden.  

Zum einen wird über Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Landkreis als Ei-
gentümer des Flugplatzareals geregelt, dass auf 3.600m2 in den Randbereichen des 
Flugfeldes außerhalb des Plangebiets auf bisherigen halbruderalen Gras- und Stauden-
fluren Sandtrockenrasen und Borstgras-Magerrasen entwickelt und dauerhaft unterhal-
ten wird. Damit sollen insbesondere die Eingriffe ausgeglichen werden, die infolge der 

Landschaftsbild 

Eingriffsregelung 

Prüfung der 
Vermeidung  

Minimierung 

Ausgleich und 
Ersatz 



  Gemeinde Gerdau Bebauungsplan „Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen“ Seite 11 
                        mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO 

 
 

 
 

Anlage von befestigten Verbindungswegen zwischen den geplanten Flugzeughallen und 
dem Rollweg in Sandtrockenrasen und mageres, mesophiles Grünland ausgelöst wer-
den. Mit Blick auf den gesetzlich geschützten Biotoptyp Sandtrockenrasen trägt dies 
den Anforderungen des § 30 BNatschG Rechnung. 

Darüber hinaus wird ein externes  Kompensationsgebiet in der Gemarkung Holthusen II 
vorgesehen. Eine rd. 2,3 ha große landwirtschaftliche Brachfläche wird als Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
festgesetzt. Auf dieser Fläche werden Kompensationsmaßnahmen gemäß der textlichen 
Festsetzung Nr. 7 geleistet. Ziel ist die Umwandlung der bisherigen Brache in extensiv 
genutztes, mageres Grünland. Entlang des nördlich angrenzenden Grabens sollen er-
gänzend punktuelle und lineare Strauchpflanzungen aus heimischen, standortgerechten 
Gehölzen den Lebensraum für Heckenbrüter erweitern sowie Pufferfunktion gegenüber 
der benachbarten Ackerfläche übernehmen. Die Lage der Kompensationsfläche ist in 
folgender Abbildung dargestellt.  

Abb. 5 Externes Kompensationsgebiet:  
Flurstück 5/3, Flur 2, Gemarkung Holthusen II: Realbestand landwirtschaftliche Brache 

 

Mit Durchführung der genannten Maßnahmen können die geplanten Eingriffe in Natur 
und Landschaft gemäß Umweltbericht vollständig kompensiert werden. Die natur-
schutzfachlichen Belange werden damit berücksichtigt. 

Mensch — Lärmimmissionen 

Die Erweiterung hat gemäß Umweltbericht keine nachhaltigen Auswirkungen auf die 
Schallimmissionen, denen die umliegenden Nutzungen infolge des Luftverkehrs unter-
liegen. Die Belastungssituation bleibt weitgehend unverändert. Schädliche Lärmeinwir-
kungen können ausgeschlossen werden. 

Weitere Umweltbelange, die von der Planung in relevanter Weise betroffen sein kön-
nen, sind nicht erkennbar. 

3.5 Belange des Verkehrs (§ 1(6) Nr. 9 BauGB) 

Das Plangebiet wird über den im Plangebiet verlaufenden Mühlenweg erschlossen. Am 
Südlichen Rand des Plangebiets mündet der Mühlenweg in den Stadtweg. Über die 
Gemeindestraße Stadtweg besteht eine gut ausgebaute Anbindung an den Ortsteil 
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Barnsen. Der Ortsteil ist südöstlich über die K 38 und südwestlich über die K 34 an die 
Bundesstraße 71 sowie nördlich über die K 34 an die Landesstraße 250 angebunden. 
Die Erschließung für den Kfz-Verkehr ist damit unproblematisch. 

Auf den wichtigen Beitrag des Flugplatzes zur luftverkehrlichen Anbindung der gesam-
ten Region ist bereits verschiedentlich hingewiesen worden. Weitergehende verkehrli-
che Belange werden nicht berührt. 

3.6 Abwägungsergebnis 

Im Ergebnis können die angesprochenen Belange in die Zielhierarchie der Planung ein-
geordnet und zu einem Ausgleich gebracht werden. Die Planung ist somit umsetzbar. 

44  IInnhhaallttee  ddeerr  PPllaannuunngg    

Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uel-
zen“ werden entsprechend den städtebaulichen Zielen und den getroffenen Abwägun-
gen der Gemeinde folgende Festsetzungen getroffen: 

4.1 Inhalte Festsetzungen 

Der gesamte Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes wird als Sonstiges 
Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Flugzeughallen Verkehrslandeplatz festgesetzt. 
Die zulässigen Nutzungen werden näher bestimmt. Es sollen nur solche Nutzungen 
möglich sein, die für die Unterbringung von Flugzeugen und die Organisation des zuläs-
sigem Flugbetriebs zweckmäßig und angemessen sind bei einen Verkehrslandeplatz 
entsprechend der luftverkehrsrechtlichen Genehmigung (siehe textliche Festsetzung 1). 

Als Maße der baulichen Nutzung werden die maximal zulässige Gebäudehöhe und die 
maximal überbaubare Grundfläche für die einzelnen Sondergebiete SO 1 bis SO 7 un-
terschiedlich festgesetzt. 

Die maximale Gebäudehöhe wird größtenteils auf 10m begrenzt (Ausnahme 13m beim 
Tower in SO 6). Dies ist ausreichend für erforderliche Bauhöhen der für den Flugplatz-
betrieb notwendigen Gebäude. Gleichzeitig wird damit eine Bauhöhe eingehalten, die 
auch im Umfeld bei den größeren landwirtschaftlichen Gebäuden anzutreffen ist. Ent-
sprechend wird das Landschaftsbild nicht mehr als nötig durch hervortretende Bauten 
beeinflusst (siehe textliche Festsetzung 2). 

Die mit Hochbauten maximal überbaubare Grundfläche wird mit insgesamt 9.550m2 
festgesetzt. Der Gebäudebestand nimmt davon rd. 3.630m2 ein. Für die Neubebauung 
stehen damit insgesamt rd. 5.920m2 zur Verfügung. Während die SO 1 bis SO 3 vorran-
gig das Ziel haben, den vorhandenen Gebäudebestand abzusichern, lassen dagegen die 
SO 4 bis SO 7 größere Hallenneubauten zu. Diese Fläche erlaubt auch langfristig, den 
Gebäudebedarf für die Entwicklung des Verkehrslandeplatzes bereitzustellen. Die Fest-
legung der zulässigen Grundfläche je Bauteppich von 800 qm bis 4.000 qm und die 
enge Auslegung der Bauteppiche über die festgesetzten Baugrenzen steuert die mögli-
che Errichtung von Gebäuden bzw. deren Platzierung. Eine weitere Verbreiterung der 
Bauteppiche, z.B. für die  SO 5 und 6, in nördliche Richtung ist nicht möglich, da zwi-
schen dem Rollweg und Neubauten Sicherheitsabstände einzuhalten sind. Die — wenn 
auch engen - Spielräume um den Gebäudebestand vorrangig bei den SO 1 bis 3 gewäh-
ren auch hier eine Weiterentwicklung, soweit eine Anpassung bzw. Modernisierung des 
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Bestandes notwendig wird. Eine effiziente Ausnutzung der Bauteppiche und die opti-
male Einpassung der baulichen Entwicklung in den Bestand werden so sichergestellt. 
Die Baugrenzen sorgen zudem für die Freihaltung der notwendigen Erschließungsflä-
chen und fixieren die Abstände zum zu erhaltenden Gehölzbestand. So ermöglicht z.B. 
SO 5, dass die Baulücke zwischen den bestehenden Hallen und dem Tower geschlossen 
werden kann. SO 7 stellt sicher, dass an die bestehende Halle in östliche Richtung an-
gebaut werden kann. Das SO 7 liegt außerdem erschließungstechnisch günstig direkt 
am Mühlenweg, der Haupterschließungsstraße des Sondergebiets. Die Anlage von Stell-
plätzen, Wegen und sonstigen befestigten Flächen ist einschließlich der genannten 
Hochbauten auf bis zu 60% der Grundstücksfläche zulässig. Mit dieser Festsetzung 
wird die zulässige Versiegelung auch für den Fall von Grundstücksteilungen klargestellt. 
Für die Entwicklung des Verkehrslandeplatzes in seinem genehmigten Funktionsumfang 
ist dies hinreichend (siehe textliche Festsetzung 3). 

Die Hochbauten sind in einer offenen Bauweise, also mit mindestens dem bauord-
nungsrechtlichen Abstand zu den Grundstücksgrenzen, zu errichten, eine Längenbe-
grenzung wird jedoch nicht vorgesehen. Entsprechend wird eine abweichende Bauweise 
bestimmt (siehe textliche Festsetzung 4).  

Verkehrsflächen in wasserundurchlässiger Bauweise sind ausschließlich für Hauptwege 
von Luftfahrzeugen zulässig. Zufahrten, Wege und Stellplätze, die ausschließlich dem 
Kfz-Verkehr dienen, sind nur in wasserdurchlässiger Bauweise zulässig. Dies dient dem 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden sowie der optimierten Grundstücksentwässe-
rung (siehe textliche Festsetzung 5). Bei der Qualität der verwendeten durchlässigen 
Materialien sind die besonderen Anforderungen im Wasserschutzgebiet zu beachten. 
Hierzu hat rechtzeitig eine Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde beim Landkreis 
Uelzen und dem Wasserversorger zu erfolgen.  

Die Gehölzbestände entlang des westlichen und südlichen Plangebietsrandes werden 
mit einem Erhaltungsgebot gesichert. Sie sind dauerhaft so zu unterhalten, dass ein bis 
7m Höhe blickdichter Grünsaum gegeben ist. Die Gehölze im Umfeld des Feuerlösch-
teichs sind dauerhaft in extensiver Pflege zu unterhalten. So können naturfachliche 
Ausgleichsmaßnahmen minimiert werden und das Flugplatzgelände gegenüber der 
freien Landschaft abgegrenzt werden. (siehe textliche Festsetzung 6). 

Die durch die Planung verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft werden, soweit 
sie nicht im Plangebiet und der näheren Umgebung auszugleichen sind, in einem exter-
nen Kompensationsgebiet in der Gemarkung Holthusen II ausgeglichen. Rund 2,3 ha 
landwirtschaftliche Brache werden zu magerem mesophilen, extensiv genutztem Grün-
land aufgewertet und um stellenweise strukturverbessernde Gehölzpflanzungen er-
gänzt. 

Entlang des südlichen Plangebietsrandes sowie im Bereich der Hangars im Westen des 
Plangebiets wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festgesetzt. Dies sichert den Zugang 
zu den Bestandsgebäuden bei einem Verkauf von Teilgrundstücken. Entlang des PKW-
Stellplatzes im Osten wird ein Gehrecht für Fußgänger zu Gunsten der Allgemeinheit 
festgesetzt. Es sichert die Wanderwegverbindung, die über das Flugplatzareal führt. 
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4.2 Textliche Festsetzungen im Überblick  

1. Art der baulichen Nutzung 

Innerhalb des gemäß § 11 BauNVO festgesetzten Sonstigen Sondergebietes (SO) mit 
der Zweckbestimmung Flugzeughallen Verkehrslandeplatz sind ausschließlich die fol-
genden Nutzungen zulässig:  

Tower, Flugzeug-Hangars, Betankungsanlagen für Flugzeuge, Vereinshaus für Flug-
sportvereine mit Gastronomie, sanitäre Anlagen, Flugzeugstellplätze, Pkw-Stellplätze, 
Zufahrten und Wege, Löschteiche, Kinderspielplatz, flugtechnische Einrichtungen, Ne-
benanlagen gem. §14 BauNVO. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Die gemäß § 16 (2) Nr. 4 BauNVO in den Baugebieten festgesetzte Oberkante der Ge-
bäude (OK) gilt als Höchstgrenze und darf nur von untergeordneten Gebäudeteilen, wie 
z.B. Schornsteinen, Erkern, Antennen, Fahrstuhlaufbauten und Lüftungsanlagen über-
schritten werden. 

Als Bezugspunkt gemäß § 18 (1) BauNVO für die festgesetzte Höhe gilt die Oberkante 
des Fertigfußbodens im Erdgeschoss (auf Geländeniveau, ohne Sockel). 

3.  Überbaubare Grundstücksfläche 

In dem Sondergebiet ist gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB die Errichtung von Hochbauten 
jeglicher Art ausschließlich innerhalb der durch Baugrenzen bestimmten Bauteppiche 
bis maximal zur jeweils festgesetzten Grundfläche (GR) zulässig. 

Die Anlage von Flugzeugstellplätzen, Pkw-Stellplätzen, Zufahrten, Wegen und sonsti-
gen befestigten Flächen ist einschließlich der Grundfläche von vorgenannten Hochbau-
ten auf bis zu maximal 60% der Grundstücksfläche in dem Sondergebiet zulässig. 

4.  Abweichende Bauweise 

In dem Sondergebiet sind Gebäude gemäß § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 (4) BauNVO 
entsprechend der offenen Bauweise gemäß § 22 (2) BauNVO ohne Längenbegrenzung 
zu errichten. 

5.  Verkehrsflächen 

In dem Sondergebiet sind Verkehrsflächen gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB in wasserun-
durchlässiger Bauweise ausschließlich für Hauptwege von Luftfahrzeugen zulässig. 
Dazu zählen die gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB festgesetzten befestigten Flächen des Vor-
feldes (VFb). 

Innerhalb der festgesetzten unbefestigten Flächen des Vorfeldes (VFu) sind Verbin-
dungswege zwischen angrenzenden Flugzeughallen und dem Rollweg in wasserun-
durchlässiger Bauweise zulässig. Die Verbindungen sind auf jeweils kürzeste Entfernung 
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rechtwinklig zum Rollweg in maximal 4m Breite anzulegen. Je 15m Hallenlänge ist 
maximal ein Verbindungsweg zulässig. 

In dem Sondergebiet  sind Zufahrten, Wege und Stellplätze, die ausschließlich dem Kfz-
Verkehr dienen, nur in wasserdurchlässiger Bauweise zulässig. 

Die an das Vorfeld angrenzenden, gemäß § 9 (1) Nr. 4 BauGB festgesetzten Kfz-
Stellplätze (St) sind gemäß § 9 (1) Nr. 25a durch Rasenansaat einzugrünen und dauer-
haft mit geschlossener Vegetationsdecke zu unterhalten. 

6. Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und zum Erhalt von Gehölzen 

Innerhalb der gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB festgesetzten Flächen mit Bindung für Be-
pflanzungen und die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
an den Rändern des Sondergebiets ist der Gehölzbestand dauerhaft zu unterhalten. 
Bäume und Sträucher sind dauerhaft raumbildend so zu unterhalten, dass in der Vege-
tationsperiode ein bis 7m Höhe blickdichter Grünsaum gegeben ist. Lückige Bestände 
sind bis spätestens zur nächsten Vegetationsperiode durch Nachpflanzungen standort-
heimischer Gehölzarten zu ergänzen. 

Die entsprechend mit Bindung für Bepflanzung und Erhaltung von Gehölzen festgesetz-
ten Flächen im Umfeld des Feuerlöschteiches sind dauerhaft in extensiver Pflege zu 
unterhalten. 

7. Ausgleichsfläche 

Gemäß § 9 (1a) BauGB wird eine externe Ausgleichsfläche für die Eingriffe in Natur 
und Landschaft innerhalb des Teil-Geltungsbereichs des Bebauungsplans in der Gemar-
kung Holthusen II, Flur 2, Flurstück 5/3 festgesetzt. Auf der Fläche für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft ist mageres, arten-
reiches Grünland zu entwickeln. Das Grünland ist dauerhaft extensiv zu nutzen und zu 
unterhalten. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und organischen und mineralischen 
Düngern ist unzulässig. Entlang des Grabens an der Nordseite sind punktuell standort-
gerechte, heimische Straucharten zu pflanzen. Es ist autochthones Pflanzgut zu ver-
wenden. 

4.3 Hinweise / rechtliche Grundlagen Überblick 

Es gelten folgende Gesetzesgrundlagen:  

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057); 

Gemäß § 245 c Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) aus der Bekanntmachung im Bundes-
gesetzblatt vom 12.05.2017 können abweichend von § 233 Absatz 1 Satz 1 Verfahren 
nach diesem Gesetz, die förmlich vor dem 13.05.2017 eingeleitet worden sind, nur dann 
nach den vor dem 13.05.2017 geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden, 
wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger der öffentli-
chen Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 vor dem 16.05.2017 eingeleitet worden ist. 
§ 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 
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Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger der öffentlichen Be-
lange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 wurde am 19.05.2016 und somit vor dem 16.05.2017 
durchgeführt. 

Das Verfahren wird demnach nach den vor dem 13.05.2017 geltenden Rechtsvorschrif-
ten abgeschlossen. 

 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), die zuletzt  durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 
geändert worden ist; 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV) i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S.58), die 
zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) geändert worden 
ist; 

Nds. Bauordnung (NBauO) vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. 2012, 46), zuletzt geändert 
durch §4 des Gesetzes vom 06.04.2017 (Nds. GVBl. S. 116); 

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48); 

 

Es werden folgende Hinweise gegeben: 

Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet Uelzen (WSG) sind sämtliche Bau- und Un-
terhaltungsmaßnahmen im Plangebiet der Unteren Wasserbehörde beim Landkreis Uel-
zen anzuzeigen. Baumaßnahmen unterliegen der Genehmigungspflicht. Die Verwen-
dung bzw. Lagerung wassergefährdender Stoffe unterliegt Beschränkungen und ist an-
zeige- bzw. genehmigungspflichtig. Insbesondere werden folgende Hinweise gegeben: 

1. Die Begrenzung der WSG-Verordnung an die Menge der gelagerten wassergefähr-
denden Stoffe ist zu beachten. 

2. Die Vorgaben der RiStWag (Richtlinie für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten) sind anzuwenden. 

3. Für die Befestigung von Straßen, Wegen und Parkplätzen dürfen nur Stoffe verwen-
det werden, die der Anforderung nach LAGA M20 „z0“ entsprechen. 

55  ÖÖrrttlliicchhee  BBaauuvvoorrsscchhrriifftteenn  üübbeerr  GGeessttaallttuunngg  

Werbeanlagen sind mit der landschaftlichen Umgebung des Flugplatzareals nur in be-
grenztem Maß verträglich. Überdimensionierte Anlagen und solche mit Lichteffekten 
sollen vermieden werde, da sie als störend wahrgenommen werden. Auch soll ein Bezug 
zu den Leistungen, die auf dem Flugplatzareal angeboten werden, bestehen, um eine 
beliebige Ausdehnung von Werbeanlagen über die Fassadenfläche der Gebäude zu ver-
meiden. Entsprechend wird die folgende Örtliche Bauvorschrift über Gestaltung gemäß 
§ 84 (3) Nr. 2 NBauO  in den Bebauungsplan aufgenommen. 

1 Werbeanlagen gemäß § 50 NBauO 

1.1 Gemäß § 84 (3) Nr. 2 NBauO sind Werbeanlagen nur an der Stätte ihrer Leistung 
und nur innerhalb der überbaubaren Flächen bis zu einer Größe von insgesamt 
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maximal 1,5 m2 je Leistungsstätte zulässig. 

1.2 Werbeanlagen sind an Einfriedungen sowie auf Dachflächen und Schornsteinen 
unzulässig. Sie dürfen an Gebäuden nur unterhalb der gebauten Traufhöhe ange-
bracht werden. 

1.3 Werbeanlagen mit wechselndem Licht sind unzulässig. 

66  SSttääddtteebbaauulliicchhee  ÜÜbbeerrssiicchhttssddaatteenn  

Größe des Geltungsbereiches insgesamt  63.930m² 

Sonstiges Sondergebiet  
Zweckbestimmung Verkehrslandeplatz 

38.990m² 

Maximal überbaubare Fläche (inkl. Hochbauten) 23.390m² 

Mit Hochbauten maximal überbaubare Grundfläche 9.550m² 

Öffentliche Verkehrsfläche 1.630m² 

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft  (mageres extensives 
Grünland) 

23.390m² 

 

77  VVeerrffaahhrreennssvveerrmmeerrkkee  uunndd  DDuurrcchhffüühhrruunngg  ddeerr  PPllaannuunngg  

Die vorstehende textliche Begründung gehört zum Inhalt des Bebauungsplanes, sie hat 
jedoch keinen rechtsverbindlichen Charakter. Ausweisungen und Festsetzungen enthält 
nur der Plan. Sie sind dort durch Zeichnung, Signatur und textliche Festsetzungen dar-
gestellt.  

07.04.2016 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB 

19.05.2016 Frühzeitige Beteiligung der Behörden gemäß § 4(1) BauGB 

30.05.2016 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3(1) BauGB 

 Öffentliche Auslegung des Planes gemäß § 3(2) BauGB 

 Satzungsbeschluss § 10 (1) BauGB 

 

 

 

 

 

 

Gerdau, ………………….        gez. Kleuker / Bürgermeister 

Verfahrensschritte 
im zeitlichen Über-
blick 
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B Umweltbericht 

11  EEiinnlleeiittuunngg  

1.1  Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans    

Die Neuordnung des Flugplatzgeländes dient dem Ziel, den Platz als Knotenpunkt der 
Luftverkehrsanbindung  der Region und als Zentrum des regionalen Flugsportes weiter-
zuentwickeln. Für den Luftverkehr und den Flugsport in Uelzen und Umgebung ist der 
gewachsene Standort von wichtiger Bedeutung. Mit den nun vorgesehenen Erweite-
rungen kann der Platz an die sich wandelnden und gestiegenen Anforderungen im Be-
reich der Unterbringung der Flugzeuge, ihrer Pflege und Wartung sowie der Luftraum-
überwachung angepasst werden. Erforderlich sind zusätzliche und verbesserte Kapazi-
täten an Außenstellflächen und Hangarplätzen. Die für diese Zwecke notwendigen Flä-
chen werden mit der Planänderung planungsrechtlich verfügbar gemacht. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes schließt unmittelbar südlich an das vorhan-
dene Flugfeld des Landeplatzes an, dessen Grenze im Süden durch den zwar genehmig-
ten, bislang aber nicht ausgebauten Rollweg markiert wird. Der Geltungsbereich 
schließt den Gebäudebestand und die vorgesehenen Erweiterungsflächen ein. Insge-
samt werden rd. 6,36ha überplant. 

1.2 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen und 
ihre Bedeutung für die Planungen  

Die umweltbezogenen gesetzlichen Grundlagen sind mit ihren allgemeinen Vorgaben 
für die Planung von Bedeutung. Zu nennen sind insbesondere das Baugesetzbuch, das 
Bundesnaturschutzgesetz und das Niedersächsische Ausführungsgesetz zum Bundesna-
turschutzgesetz, verbunden mit dem EU-Recht des speziellen Artenschutzes (FFH-
Richtlinie). Weitere Vorgaben ergeben sich aus der Immissionsschutz- und Abfall-
Gesetzgebung sowie dem Wasserrecht. 

Aus überörtlicher Sicht formuliert der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Uelzen 
die  Zielsetzungen für Natur und Landschaft im betrachteten Raum, das Flugplatzareal 
ist als Gebiet mit hoher Bedeutung für den Biotopschutz ausgewiesen. 

Darüber hinaus ist nach dem Zielkonzept des Landschaftsrahmenplanes bislang auf den 
Flächen des Plangebiets das Betreiben des Flugplatzes Barnsen als umweltverträgliche 
Sportanlage möglich. Sonstige Ziele werden nicht benannt. 

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch sind im vor-
liegenden Planfall insbesondere der Natur- und Artenschutz von Bedeutung. 

Der Versiegelungsgrad der Flächen soll möglichst gering gehalten werden. Dies folgt 
dem Ziel, dem Gebot des sparsamen Umganges mit Grund und Boden Rechnung zu 
tragen. 
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Abb. 6 Zielkonzept (Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan 2012) 

 

Braune Darstellung: Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend hoher 
Bedeutung für Arten- und Biotope sowie Überschwemmungsbereiche und ausgewiese-
ne Landschaftsschutzgebiete. H= Heide und Magerrasen. GM= Mesophiles Grünland, 
WF= Naturnahe Wälder frischer Standorte.  

22  BBeesscchhrreeiibbuunngg  uunndd  BBeewweerrttuunngg  ddeerr  UUmmwweellttaauusswwiirrkkuunnggeenn  

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 

Schutzgut Mensch 

Der Landkreis Uelzen hat 1994 anlässlich einer Änderung der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen für die Beurteilung des Fluglärms und der einhergehenden Änderung der 
Abflugrichtung vom Flugplatz Barnsen ein Schalltechnisches Gutachten erarbeiten las-
sen, das zur Aufgabe hatte, die zu erwartenden Lärmbelastungen an den am stärksten 
betroffenen Immissionsorten in der Umgebung des Flugplatzes zu überprüfen. Das Gut-
achten hat seinerzeit gezeigt, dass am kritischsten Punkt im nördlichen Bereich von 
Barnsen die Beurteilungspegel am Hauptbelastungstag (Sonntag) bei 52 dB (A) liegt. 
Der hier zutreffende Richtwert von 60 dB (A) wird damit deutlich unterschritten.  

Zuschläge für die Ruhezeiten an den Tagen Montag bis Sonnabend zwischen 19.oo Uhr 
und 22.oo Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen zwischen 6.ooUhr und 22.oo Uhr wurden 
berücksichtigt. 

Das Gutachten zeigte 1994 auch, dass sich die seinerzeitige Lärmsituation gegenüber 
der in 1988 gutachterlich festgestellten Situation verbessert hatte. Dieses Ergebnis 

Geräusch-
immissionen 
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wurde auf den Einsatz lärmärmer Flugzeuge, die Verschwenkung der Abflüge um 
15° sowie ein geringeres Verkehrsaufkommen an Sonn- und Feiertagen zurückgeführt. 
In einer ergänzenden Untersuchung wurde darüber hinaus errechnet, dass mit einer 
Verschwenkung der Abflüge um 30° eine weitere Pegelminderung von ca. 2,6 dB (A) 
erzielt werden kann. 

Mit der seit der seinerzeitigen Begutachtung erfolgten technischen Weiterentwicklung 
im Flugzeugbau sind heute Flugzeugtypen auf dem Markt, die weitaus lärmärmer flie-
gen als vor 20 Jahren. Angesichts der infolge der Planung zu erwartenden, vergleichs-
weise moderaten Zunahme des Flugverkehrs ist davon auszugehen, dass es zu keinen 
Lärmbelastungen an den umliegenden Immissionsorten kommt, die die zulässigen 
Richtwerte überschreiten. Vielmehr darf angenommen werden, dass mit den aktuellen 
Flugzeugmodellen eine Minderung des Fluglärms gegeben ist. 

Dem Landschaftsraum, in dem das Plangebiet liegt, kann eine mittlere Bedeutung mit 
Blick auf die Erlebnisqualität für die Erholung  zugeordnet werden. Da es sich beim 
Flugplatz Barnsen um einen gewachsenen Standort handelt, sind keine konkurrierenden 
Ansprüche anderer Freizeit- oder Erholungsnutzungen gegeben. Vielmehr ist der Ver-
kehrslandeplatz auch für nicht aktiv am Luftsport teilnehmende Interessierte ein durch-
aus beliebtes Ausflugsziel. 

Die bei beim Flugbetrieb und bei der Wartung der Flugzeuge anfallenden Abfälle wer-
den nach üblicher fachlicher Praxis getrennt gesammelt und dem Wertstoffrecycling 
bzw. der Schadstoff- und Restmüllentsorgung zugeführt. Das Recycling bzw. die Ent-
sorgung erfolgen im Rahmen der Abfallentsorgung des Landkreises Uelzen. Eine unge-
ordnete Abfallentsorgung mit möglichen Folgen für die menschliche Gesundheit kann 
für das Plangebiet ausgeschlossen werden. Weitergehende Anforderungen für die Pla-
nung ergeben sich nicht. 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Der Flugplatz Barnsen liegt in der naturräumlichen Region der `Lüneburger Heide und 
des Wendlands´ mit der Untereinheit des `Uelzener Beckens´. Er ist großräumig von 
Acker- und Waldflächen umgeben, die weitgehend land- und forstwirtschaftlich inten-
siv bewirtschaftet werden.  

Im Rahmen der Planung wurde in 2012 eine Biotoptypenkartierung erstellt. Nachkartie-
rungen einzelner Flächen, insbesondere im Bereich des Flugfeldes, erfolgten in 2014 
Erfasst wurden der Geltungsbereich des Bebauungsplanes und die nähere Umgebung. 
Die neu überplanten Flächen befinden sich in direktem Anschluss an die vorhandenen 
Gebäude, Zuwegungen und Außenanlagen. Die Überplanung von Flächen in unmittel-
barer Umgebung der bereits baulich genutzten Bereiche soll eine effiziente Flächenaus-
nutzung gemäß dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a (2) 
BauGB) sowie eine effiziente Nutzung der für den Betrieb des Flugplatzes notwendigen 
infrastrukturellen Umgebung ermöglichen. 

Der für die Erweiterungsmaßnahmen vorgesehene Geltungsbereich nimmt den südli-
chen Bereich des Flugplatzes Barnsen ein. Hier wird das Flugplatzgelände über den 
Mühlenweg erschlossen. Ein asphaltierter Weg führt südlich des Empfangsgebäudes 
zum Parkplatz und zur Sportanlage. Zwei kleinere, eingezäunte Stillgewässer (Feuer-
löschteiche) grenzen westlich an die Parkplatzfläche. Ganz im Südwesten des Plange-
biets befinden sich zwei große private Hangars sowie nördlich davon zwei kleinere 

Erholung 

Schadstoffe 

Gesundheit 

Biotop-Bestand 



  Gemeinde Gerdau Bebauungsplan „Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen“ Seite 21 
                        mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO 

 
 

 
 

Hangars, von denen einer sich im Eigentum des Flugsportvereins befindet.  Die Hallen 
und das Empfangsgebäude sind jeweils über asphaltierte Wege an die nördlich gelege-
ne Landebahn angebunden. Gehölzbestände aus vorwiegend Birken, Pappeln, Eichen 
und Ebereschen säumen den Weg (WP) und den südlichen Rand des Plangebiets und 
dehnen sich im Westen zu kleineren Pionierwäldchen aus. Im nördlichen Bereich des 
Plangebiets prägen Scherrasen-, Sandtrockenrasen- und magere mesophile Grünland-
flächen (GRA, RSZ, GMA, GMS) die Freiflächen des Flugfeldes. 

Teile der Freiflächen des Flugfeldes sind vom Umweltamt des Landkreises Uelzen erfasst 
und als besonders geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG 
(ehemals § 28a NNatG) ausgewiesen: 

• GB 3028/63 (Ger): Magerrasen und Zwergstrauchheiden im Bereich des Flugfeldes. 

Die südlichen Ausläufer dieser geschützten  Zwergstrauch- und Magerrasenflächen 
ragen von der asphaltierten Start- und Landebahn bis an den vorhandenen Erschlie-
ßungsweg im Geltungsbereich des Plangebiets. Eine Ausprägung von Kennarten der 
geschützten Magerrasen und Calluna-Heiden ist innerhalb der Rand- und Übergangs-
bereiche im Geltungsbereich des Plangebiets, bedingt durch humusreichere, ruderali-
sierte Brachestadien im Plangebiet und die angrenzende Beschattung der Saumgehölze, 
nicht gegeben 

Im Plangebiet wird das Vorfeld östlich des vorgenannten Erschließungswegs in größe-
rem Bereich von Sandtrockenrasen (RSZ) eingenommen. 

Ein weiterer ökologisch besonders bedeutsamer Biotopbestand befindet sich im östli-
chen Bereich des Flugfeldes zwischen Rollweg und dem Stellplatzstreifen entlang der 
Zuwegung zum Gebäudebestand. Das hier vorfindliche magere mesophile Grünland 
(kalkarmer Standorte — GMA / sonstiges mäßig artenreiches mesophiles Grünland - 
GMS ) ist aufgrund der Artenzusammensetzung dem FFH-Lebensraumtyp 6510 “Magere 
Flachland-Mähwiesen" zuzuordnen. Dieser unterliegt den Regelungen des § 19 
BNatSchG im Hinblick auf das Umweltschadensgesetz. 

Abb. 7 Geschützte Biotope gemäß § 30 BNatSchG und § 24 NAGbNatSchG  
(ehemals § 28a NNatG) 
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Und schließlich befindet sich ein kleinflächiger Bestand an Bortsgras-Magerrasen (RN) 
an der Zuwegung der westlich gelegenen Flugzeughallen zum Flugfeld. Er liegt 
zwischen  dem asphlatierten Weg und dem westlich angrenzenden Gehölzbestand. 
Aufgrund der Artenzusammensetzung ist er dem FFH-Lebensraumtyp 6230 “Artenreiche 
Bortsgrasrasen" zuzuordnen und unterliegt ebenfalls den Regelungen des § 19 
BNatSchG im Hinblick auf das Umweltschadensgesetz. 

Die den Weg säumende Fläche umfasst ca. 130 m². Die Breite bleibt knapp unterhalb 
der gemäß Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen erforderlichen vier bis 
fünf Meter, die bei linearer Ausprägung erforderlich sind, um einen Schutz gemäß § 30 
BNatSchG auszulösen. 

Die Ausprägung und Entwicklung der Heide-, Mager- und Trockenrasenbiotope ist 
wesentlich durch die Pflege des Flugfeldes bedingt. 

Im Umgebungsbereich schließt westlich des Mühlenwegs und südöstlich des Emp-
fangsgebäudes eine größere Waldfläche an das Plangebiet an. Es handelt sich um einen 
ehemaligen Kiefernforst der zum Eichenmischwald weiterentwickelt wurde. Dem west-
lich benachbart grenzen Parzellen mit einer Weidefläche (GI) und einem mittig gelege-
nen Sumpf sowie einem zugewachsenen Kleingewässer (SEZ) im Süden an das Plange-
biet. Sumpf und Kleingewässer sind jeweils als geschützte Biotope gemäß § 30 
BNatSchG und § 24 NAGBNatSchG (ehemals § 28a NNatG) erfasst:  

• GB 3028/62 (Ger) stark verlandetes Kleingewässer am Rande der Viehweide 

• GB 3028/61 (Ger) langgestreckter Sumpf innerhalb der Geländemulde der                       
Viehweide 

Die Biotoptypen können gemäß ihrer ökologischen Bedeutung bewertet werden. Gemäß 
dem Wertfaktormodell des Niedersächsischen Städtetages nach v. Drachenfels  ergibt 
sich folgende Zusammenstellung für die Vorkommen im Plangebiet: 
 

Abk. Bestand Biotoptypen Wertfaktor 

WP Sukzessionswald 3 

BRU Sonstiges Ruderalgebüsch 3 

BRX Sonstiges standortfremdes Gebüsch 2 

UHM Halbruderale Gras - Staudenflur 3 

RSZ Sandtrockenrasen 5 

RN Borstgras-Magerrasen 5 

GMA Mageres mesophiles Grünland kalkarmer Standorte 4 

GMS Sonstiges mäßig artenreiches mesophiles Grünland  3 

GMZ Sonstiges artenarmes mesophiles Grünland  3 

GRA Scherrasen 1 

SEZ Sonstiges naturnahes Stillgewässer 4 

PS Sport- und Spielanlage 1 

OVW- Schotterweg und geschotterte Stellplatzflächen 0,5 

Umgebungsbereich 

Übersicht 
Biotoptypen 

Übersicht der Bio-
toptypen und der 
Wertfaktoren 



  Gemeinde Gerdau Bebauungsplan „Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen“ Seite 23 
                        mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO 

 
 

 
 

OVP 

OVW Straßen Wege Stellflächen Asphalt / Beton 0 

X Gebäude 0 

Die nachfolgende Übersicht zeigt den Bestand im Plangebiet und der unmittelbaren 
Umgebung. 

Abb. 8 Biotoptypen Bestand im Plangebiet (Ausschnitt, Karte im Original-Maßstab im Anhang) 

 

Einen Überblick über den Biotoptypenbestand in der weiteren Umgebung des Plange-
biets und seine Bewertung gibt der folgende Auszug aus dem Landschaftsrahmenplan 
(2012) des Landkreises Uelzen wieder. Hier wird die Fläche des Flugplatzes als Gebiet 
mit hoher Bedeutung für den Biotopschutz dargestellt (blau umrandet und schraffiert).  

Abb. 9 Biotoptypen (Auszug aus Landschaftsrahmenplan) 
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1  Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Uelzen (2012) 

Die mit den genannten Trocken- und Magerbiotopen ausgestattete Freifläche des Flug-
feldes bietet speziell angepassten Tieren wie Heuschrecken, Schmetterlingen, Ameisen 
und Hautflüglern günstige Lebensbedingungen für Arten- und Lebensgemeinschaften. 

Die Feuerlöschteiche im Geltungsbereich des Plangebiets weisen eine hohe Anzahl an 
Teichfröschen (Rana esculenta) auf. 

Darüber hinaus gibt es keine Hinweise, dass das Plangebiet eine besondere Bedeutung 
für geschützte Arten besitzt. 

Die für die bauliche Entwicklung vorgesehenen Flächen des Geltungsbereichs umschlie-
ßen den Bestand an Gebäuden, Zufahrten und Wegen  (rd. 3.500m2), die neu hinzu 
kommenden Bauflächen stellen weitgehend Zwischenräume zwischen vorhandener 
Bebauung dar. Diese Lebensräume unterliegen aufgrund der Flugplatznutzung einer 
Vorbelastung und Störung durch Begehung, Befahrung, Verkehrs- und Fluglärm. Die 
Vegetation ist in größeren Bereichen auf wenige Arten reduziert. In den Randbereichen 
befinden sich ruderalisierte Pflanzengesellschaften. In die Bodenstruktur der Freiflächen 
wird durch Pflegemaßnahmen regelmäßig eingegriffen. Zum Teil wird damit die Ausbil-
dung der ökologisch bedeutsamen Magerbiotope erhalten und weiterentwickelt, zum 
Teil werden allerdings auch die natürlichen Bodenlebensräume erheblich gestört, so 
dass sie sich nur eingeschränkt ausbilden können. 

Erhebliche Eingriffsfolgen der Planung für die wildlebende Pflanzen- und Tierwelt ge-
hen dementsprechend vor allem von der Zerstörung des Vegetationsbestandes und des 
belebten Bodenhorizontes im Bereich der geplanten Bauflächen aus, die insgesamt rd. 
9.500 m² des Plangebiets einnehmen werden. 

Als erheblicher Eingriff im Sinne des Natur- und Bodenschutzes ist zu werten, wenn 
dem Boden durch Versiegelung die grundlegenden Funktionen als Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen weitgehend entzogen, bzw. die natürlichen Bodenstrukturen durch Bo-
denaustausch grundlegend ge- bzw. zerstört werden. 

Vorkommen ge-
schützter Arten 

Vorbelastungen 

Auswirkungen der 
Planung 
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Die Planung sieht vor, dass ökologisch bedeutsame Biotopflächen überbaut werden. In 
größerem Umfang betroffen sind vor allem Grünland- und Rasen-Biotope, in kleinerem 
Umfang auch Trockenrasen bzw. Magergrünland und Gehölze. Die betroffenen Sandtro-
ckenrasenflächen zählen zu den gesetzlich geschützten Biotopen gemäß § 30 (2) 
BNatSchG.  Die Betroffenheit ergibt sich hier aus der begrenzt zulässigen Anlage von 
bis zu sechs wasserundurchlässig befestigten, maximal 4 m breiten und rd. 25 m langen 
Zuwegungen auf dem Flugfeld zwischen den angestrebten Flugzeughallen und dem 
Rollweg. Insgesamt können maximal rd. 500 m2 bis 600 m2 Trockenrasen durch diese 
Zuwegungen überbaut werden. 

Das betroffene Magergrünland zählt teilweise zum FFH-Lebensraumtyp 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen". Die Betroffenheit ergibt sich hier aus der begrenzt zulässigen 
Anlage von bis zu zehn wie vorgenannten Zuwegungen zwischen Flugzeughallen und 
Rollweg sowie der Anlage von eingegrünten Stellplatzflächen in wasserdurchlässiger 
Bauweise. Insgesamt können maximal rd. 2.300 m2 bis 2.400 m2 des FFH-
Lebensraumtyps überbaut werden. 

Der rd. 130 m2 große, kleinflächige Borstgras-Magerrasen, der zum FFH-Lebensraumtyp 
6320 zählt, liegt teilweise im Bereich eines Bauteppichs. Bei einer entsprechenden bau-
lichen Entwicklung wird er zumindest teilweise verloren gehen. 

Die Teichfrosch-Vorkommen in den Feuerlöschteichen sind von der Planung nicht be-
troffen, da die Teiche erhalten bleiben. Mögliche Wanderbewegungen zu den Teichen 
werden nicht durchschnitten. Eine Lebensraumfunktion der überplanten Flächen für 
diese Art und weitere geschützte Arten — hier vor allem Vögel-, die über die sporadi-
sche Nahrungssuche hinausgeht, kann ausgeschlossen werden. 

Der speziell an die Trocken- und Magerbiotope angepassten Fauna verbleiben bei der 
kleinräumigen Überplanung dieser Biotoptypen hinreichende Ausweichmöglichkeiten, 
da die Freiflächen des Flugfeldes nur in den Grenz- und Übergangsbereichen zu den 
Saumgehölzen von der Planung betroffen sind. Im Blick stehen hier vor allem die Flä-
chen, die durch die Anlage von Zuwegungen zwischen Rollweg und Flugzeughallen 
gestört werden. 

Die geplante teilweise Entfernung und  Überbauung von Pioniergehölzen betrifft in 
erkennbarer Weise ausschließlich Brutvögel, auch hier bietet die Umgebung jedoch 
hinreichende Ausweich-Lebensräume. 

Die Erhaltung der umgrenzenden Gehölzsäume bewirkt eine Minimierung der Eingriffe 
auf Lebensräume der Tier- und Pflanzenwelt. 

Mit der weitgehenden Erhaltung der Gehölzflächen bleiben Flächen als Brutreviere für 
Vogelarten erhalten. Geschützte Vogelarten werden infolge der Planung somit nicht 
nachhaltig beeinträchtigt. Gleichwohl mögliche Brutvorkommen in den Gehölzbestän-
den, die für eine Bebauung beseitigt werden können, sind keinesfalls in solcher Häufig-
keit zu erwarten, dass ein Ausweichen dieser Brutpaare in umgebende Räume außer-
halb der Bauflächen des Plangebiets aufgrund der Populationsdichte unmöglich wäre. 

Am westlichen Ende des Weges, der am südlichen Rand des Plangebiets verläuft, befin-
det sich im angrenzenden Gehölzsaum vor den Hangars ein Nesthügel der Roten Wald-
ameise (Formica rufa). Vor Beginn der Bauarbeiten sollte dieser unter fachkundlicher 
Anleitung an einen ungestörten Ort innerhalb angrenzender  Saumbiotope  umgesetzt 
werden. 

Eingriffs-
minimierung 



  Gemeinde Gerdau Bebauungsplan „Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen“ Seite 26 
                        mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO 

 
 

 
 

Der Verzicht auf eine Beleuchtung des Flugplatzes, insbesondere  der Start- und Lande-
bahn, ermöglicht außerhalb des Flugbetriebes weitgehend ungestörte Biotopqualitäten 
im gegebenen Biotopgefüge während der Dämmerungs- und Nachtzeiten. 

Auszugleichende Defizite ergeben sich vor allem angesichts des flächenhaften Eingriffs 
auf Mager-Grünlandflächen im Bereich der zukünftigen Baufelder und Stellplätze. Zu-
dem sind im Vorfeld Sandtrockenrasenflächen betroffen, wenn zwischen den geplanten 
Flugzeughallen Verbindungswege zum Rollweg bzw. zur Landebahn befestigt werden. 
Die Eingriffsfolgen können durch Verbringung bzw. Neuanlage von Trockenrasen- und 
Borstgras-Magerrasenflächen im Randbereich des Flugfeldes außerhalb des Plangebiets 
sowie in einem externen Kompensationsgebiet durch eine entsprechend differenzierte 
Weiterentwicklung mesophilen Grünlands qualitativ und quantitativ vollständig kom-
pensiert werden (siehe Kap. 5.2.c). 

Landschaftsbild 

Das Landschaftsbild des Flugplatzareals wird geprägt durch das weite, plane von Grün-
land und Heideflächen dominierte Flugfeld, eingefasst an den Rändern von unter-
schiedlichen Saumgehölze und Wäldern. Die vorhandenen Gebäude und die asphaltierte 
Landebahn des Flugplatzes heben sich in diesem Umfeld zwar ab, entfalten jedoch 
kaum störenden Charakter, da die Höhen der raumwirkenden Gebäude den üblichen 
Höhen der Gehölze und Wälder im Umfeld entsprechen und die Landebahn in der Weite 
des Flugfeldes optisch zurücktritt. 

In Ergänzung zu den Bestandsgebäuden bilden die geplanten Neubauten mit einer 
möglichen Höhe von 10 m über Geländeniveau einen nahezu durchgängigen Gebäude-
riegel am südlichen Rand des Flugplatzes. 

Dabei bleiben vorhandene eingrünende Gehölzsäume erhalten und Lücken werden 
durch Neupflanzungen geschlossen. 

Eine punktuelle Eingrünung durch Einzelbaumpflanzungen, insbesondere im direkten 
südlichen Umfeld der Neubauten, kann dazu beitragen, dass die Gebäude in das Land-
schaftsbild eingebunden werden. Nachhaltige Störungen und entsprechend erhebliche 
Eingriffe in das Landschaftsbild lassen sich auf diese Weise vermeiden. 

Schutzgut Boden 

Das Plangebiet wurde bislang in den wesentlichen Teilen von den Betreibern des Flug-
platzes genutzt. Der Bodentyp ist in den zentralen Lagen als Podsol Braunerde bzw. 
Braunerde zu beschreiben. Auf trockenen und nährstoffarmen Podsol-Braunerde-
Standorten treten bevorzugt Heide- und Magerrasengesellschaften von hoher ökologi-
scher Bedeutung auf.  

Kompensation der 
Eingriffe 

Auswirkungen der 
Planung 

Eingriffs-
minimierung 
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Abb. 10 Bodenübersichtskarte 

 
Quelle: Geozentrum Hannover 

Entsprechend verweist der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Uelzen auf die be-
sondere Bedeutung der Flächen. 

Abb. 11 Landschaftsrahmenplan des Landkreises Uelzen, Karte 3 a Besondere Werte von Böden 

 
Gelbe Fläche: trockene nährstoffarme Standorte, blau schraffiert: Suchraum für Heidepodsole, rot schraffiert: Biotoptypen extre-
mer Standorte 

In der Regel weisen die örtlichen Braunerden eine etwa ca. 0,4 m starke Mutterboden-
abdeckung aus humosen Sanden auf, gefolgt von lehmigem Geschiebesand, an den sich 
in der Regel Geschiebelehm anschließt. Ackerstandorte und vegetationsarme Freiflä-
chen unterliegen einer sehr starken potentiellen Erosionsgefährdung durch Wind. 

Abflussrinnen, wie sie im Süden des Plangebiest anstoßen,  weisen vor allem grundwas-
sergeprägte Bereiche auf. Hier haben sich Gleye, Podsol-Gleye, Gley-Podsole und Gleye 
mit Erd-Niedermoorauflage entwickeln können. 

Die Baugrundklasse entspricht nicht bindiger, grobkörnige Lockergesteine in überwie-
gend mitteldicht bis dichter Lagerung (Sand, Kies). 

Aufgrund vorheriger Einebnungs- und intensiver Pflegemaßnahmen entlang der Lande-
bahn sind die Böden im Plangebiet als vorbelastet zu beurteilen. Dennoch hat sich 
nördlich des Plangebietes entlang der Flugbahnfreiflächen eine Strauchheiden- und 

Vorbelastungen 
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Magerrasengesellschaft von hervortretender ökologischer Bedeutung entwickeln kön-
nen. Auch auf den südlichen Freiflächen des Flugfeldes haben sich vermutlich aufgrund 
der langjährigen Aushagerung des Oberbodens durch die Unterhaltung stellenweise 
ökologisch wertvolle Trocken- und Magerrasengesellschaften eingestellt. 

Mit dem Planverfahren werden Eingriffe in den Bodenhaushalt vorbereitet. Die Festset-
zungen des Bebauungsplans lassen in den vorgesehenen Baugebieten und Verkehrsflä-
chen eine Überbauung und Versiegelung zu. Die Bodenfunktionen und -wertigkeiten 
können auf dieser Fläche durch Bodenaustausch und Versiegelung stark beeinträchtigt 
oder zerstört werden. Dies ist als erheblicher Eingriff zu werten, der eine Kompensation 
erfordert. Die Eingriffsfolgen werden außerhalb des Plangebiets in den Randbereichen 
des Flugfeldes durch sukzessive und langfristige Entwicklung von Sandtrockenrasenflä-
chen und in einem externen Kompensationsgebiet durch Entwicklungsmaßnahmen auf 
mesophilem Grünland ausgeglichen (siehe Kap. 5.2.c). 

Schutzgut Wasser 

Das Flugplatzgelände wird südöstlich entwässert in eine Niederung mit Teich- und Gra-
bensystem, dessen Abfluss über den Gewässerlauf der `Steinbeck´ (594252) dem Fluss 
`Gerdau´ (594259) in südlicher Richtung zwischen den Ortschaften Bohlsen und Han-
sen  zugeführt wird. Die Niederung besteht aus einem kleinen, mäßig ausgebauten Zu-
fluss mit einer Fischteichkette, darunter mehrere naturnah ausgeprägte, extensiv ge-
nutzte bzw. aufgelassene Teiche. 

Verschiedene Gräben entlang der Parzellengrenzen fließen mit dem abfallenden Gelän-
de der Niederung zu. Sie dienen neben der Entwässerung der angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen als Vorflut für die Oberflächenentwässerung. 

Innerhalb des Plangebietes sind mit Ausnahme der zwei Feuerlöschteiche keine Gewäs-
ser vorhanden. Südlich angrenzend an die Freifläche mit der Landebahn befindet sich 
zur Oberflächenentwässerung eine nicht dauerhaft wasserführende Mulde, die nur bei 
Starkregen der Oberflächenentwässerung dient. Aufgrund der sandigen, trockenen Bo-
denverhältnisse im Plangebiet ist eine hohe Versickerung gegeben. 

Mit der Überbauung von bislang unversiegelten Böden wird tendenziell der Oberflä-
chenwasserabfluss erhöht. Die vorherrschenden Bodenverhältnisse erlauben jedoch 
problemlos die Rückhaltung des auf den geplanten Bauflächen anfallenden Nieder-
schlagswassers und seine Versickerung im Plangebiet. Erhebliche Auswirkungen auf den 
Oberflächenabfluss können so vermieden werden. 

Der Flugplatz Barnsen befindet sich in dem verordneten Trinkwasserschutzgebiet (WSG) 
Uelzen, innerhalb der Schutzzone III B, das sich über den Uelzener Stadtforst bis in die 
Melzinger Heide erstreckt. Die Verrieselung von Abwässern, die unkontrollierte Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln und der Umgang mit gefährdeten Stoffen wie Chemi-
kalien oder Ölen sind untersagt. 

Die Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet liegt mit 201-250 mm im mittleren 
Bereich.  

Mit der Bebauung und dem einhergehenden Flugbetrieb könnte die Qualität der 
Grundwasserneubildung beeinträchtigt werden, möglicherweise durch Schmier- und 
Treibstoffe, die beim Betrieb und der Wartung der Flugmaschinen zum Einsatz kommen. 
Aufgrund der genehmigungsrechtlichen Auflagen bei der Errichtung und dem Betrieb 

Auswirkungen der 
Planung 

Oberflächen-
gewässer und Ober-
flächenwasser 

Auswirkung der 
Planung 

Grundwasser 

Auswirkung der 
Planung 



  Gemeinde Gerdau Bebauungsplan „Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen“ Seite 29 
                        mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO 

 
 

 
 

von Betankungsanlagen, Hangars, Zuwegungen und Vorflächen sowie der sehr präzisen 
Kontrollen der Anlagen und Maschinen auf mögliche Schadstoffaustritte ist im ord-
nungsgemäßen  Flughafenbetrieb von keiner Gefährdung des Wasserhaushaltes auszu-
gehen. Gefährdungen sind allerdings bei Unglücksfällen, wie Abstürzen und vergleich-
baren Havarien, denkbar. Hier sind Vorsorgemaßnahmen zur Eindämmung in solchen 
Fällen möglicher Schadstoffaustritte bzw. -einträge in den Boden durch die Flugplatz-
Feuerwehr zu treffen. Eine Beeinträchtigung des Grundwassers infolge der Flugplatzer-
weiterung ist damit für den Regel- und Gefahrenfall nicht zu erwarten. 

Das  Abwasser wird aufgefangen und aufbereitet. Anfallende häusliche Abwässer wer-
den dezentral über eine vorhandene, ausreichend dimensionierte Pflanzenkläranlage 
gereinigt und dann in ein Gewässer III. Ordnung eingeleitet. 

Relevante Auswirkungen der Planung auf die derzeit ausreichende Abwasserbehand-
lung sind nicht erkennbar. Bei Bedarf kann die Abwasserbehandlungsanlage erweitert 
werden. 

Schutzgut Luft und Klima 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines Gebietes, das klimatischen Ausgleichsfunkti-
onen, z.B. der Frischluftentstehung oder als Leitbahn für den Luftaustausch, dient. Die 
Durchlüftungssituation wird gemäß Landschaftsrahmenplan als gering bis gut einge-
ordnet. Auch sonst sind keine klimatischen Besonderheiten zu verzeichnen. Relevante 
kleinklimatische Veränderungen gegenüber der bisherigen Situation durch die Bebau-
ung sind nicht zu erwarten. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet befinden sich keine Kulturgüter von besonderer Bedeutung, die von der 
Planung berührt werden könnten. Westlich angrenzend liegt im Eichen-Birkenwald als 
Kulturdenkmal das `Barnsen-Steingrab´, eine ca. 150 m2 große Bodendenkmalfläche. 
Das Planvorhaben hat keine Auswirkungen auf diesen Bereich, er bleibt durch das ge-
troffene Gebot zur Erhaltung der Gehölzbestände an den Rändern des Plangebiets wei-
terhin abgeschirmt. 

Wechselwirkungen 

Im Plangebiet führt die Überbauung von Böden zwangsläufig zu einem Verlust der 
Funktionen dieser Böden. Hierzu zählen auch die Lebensräume für wildlebende Tiere 
und Pflanzen sowie die Speicherung von Niederschlagswasser. Wildlebende Arten wer-
den hier verdrängt, und der Oberflächenwasserabfluss erhöht sich, während die Versi-
ckerung unterbunden wird. Aufgrund der derzeitigen, vergleichsweise intensiven Unter-
haltung der betroffenen Offenlandflächen und der vorgesehenen Minimierungs- bzw. 
Ausgleichsmaßnahmen, die den nachteiligen Folgen entgegenwirken, insbesondere der 
Erhaltung eingrünender Landschaftselemente und der Rückhaltung des Oberflächen-
wassers im Plangebiet, sind Folgen der möglichen Wechselwirkungen für die betroffe-
nen Schutzgüter als gering zu beurteilen. Eine Verstärkung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen durch sich negativ verstärkende Wechselwirkungen ist im Plangebiet 
nicht zu erwarten. 

 

Abwasser 
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Schutzgut Umweltauswirkungen Erheblich-
keit 

Mensch Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm -    

Mensch Auswirkungen auf den Erholungswert -    

Mensch Beeinträchtigungen durch Abfälle / Entsor-
gung 

-   

Pflanzen Beeinträchtigungen von Arten und Lebens-
räumen 

οο 

Tiere Beeinträchtigungen von Arten und Lebens-
räumen 

ο    

Boden  Beeinträchtigung der Bodenfunktion / Ver-
lust von Bodenfunktionen 

οο  

Wasser Erhöhter Abfluss des Oberflächenwassers 

Verminderte Grundwasserneubildung 

-  
- 

Klima / Luft Auswirkungen auf das Siedlungsklima -    

Kultur- / Sachgü-
ter 

Keine Kultur- und Sachgüter gegeben  -    

Wechselwirkun-
gen 

Keine relevanten Wechselwirkungen zwi-
schen den Werten und Funktionen der 
Schutzgüter 

-    

Negativ: οοο sehr erheblich / οο erheblich / ο wenig erheblich / - nicht erheb-
lich 
Positiv: ••• sehr erheblich / •• erheblich / • wenig erheblich / - nicht erheb-
lich 
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2.2.b Prognose 

Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung  

Bei Durchführung der Planung tritt an die Stelle von Freiflächen und einzelnen Gehöl-
zen in den bereits durch Gebäude vorgeprägten Randbereichen des Flugplatzes die Ver-
dichtung von Bauflächen mit Erschließungswegen und Stellplatzflächen. Der zu erhal-
tende und stellenweise zu schließende Gehölzsaum wird die Bauflächen gegen die freie 
Landschaft eingrünen, so dass sich für den Landschaftsraum das bisherige Landschafts-
bild nicht wesentlich ändert. Die baulichen Nutzungen im Plangebiet werden zu zu-
sätzlichen, in der Summe aber nur geringfügigen Beeinträchtigungen des Naturhaus-
haltes führen. Am stärksten betroffen wird das Schutzgut Boden sein, gefolgt von den 
Schutzgütern wildlebende Pflanzen und Tiere. Die nachteiligen Eingriffsfolgen im Son-
dergebiet können durch Aufwertungsmaßnahmen in dem externen Kompensationsge-
biet ausgeglichen werden. 

Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung  

Ohne die Festsetzung der Bau-, Wege- und Stellplatzflächen würde das Areal weiterhin 
als Randgebietsfläche des Flugplatzes dienen. Weitere Bodenversiegelungen würden 
unterbleiben.  Bei steigendem Bedarfsdruck aus dem Flughafenbetrieb könnte es dazu 
kommen, dass an anderer Stelle Unterstellflächen für Flugzeuge entwickelt werden 
sollen. Bei akutem Handlungszwang ist nicht auszuschließen, dass dann bedeutsamer 
Landschaftsbereiche für Tier- und Pflanzen entlang der Flugbahn beansprucht werden 
würden. 

2.2.c Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen 

Die Prüfung zeigt, dass keine Umweltwirkungen von der Planung zu erwarten sind, die 
in besonders schwerer und negativer Weise die vorhandenen Schutzgüter betreffen. Die 
Planung vermeidet weitgehend den Eingriff in Schutzgüter. Insbesondere Lebensräume 
wildlebender Tiere und Pflanzen, die von erhöhter Bedeutung sind, werden soweit als 
möglich von der Überplanung ausgenommen. 

Störungen von Brutvögel können vermieden werden, indem die Bautätigkeit in brutfreie 
Zeiten gelegt wird, oder — soweit dies nicht möglich ist — eine ökologische Baubeglei-
tung dafür Sorge trägt, das keine Bruträume / Nester in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Baufelder angelegt werden. Für die Brutvogelfauna bieten die im nahen Umfeld des 
Plangebiets gelegenen Wald- und Gehölzflächen großzügigen Ausweichraum, sodass 
nicht zu befürchten ist, dass die lokale Population infolge von Störungen in ihrem Er-
haltungszustand mehr als nur unerheblich beeinträchtigt  wird.  

Der Nesthügel der Roten Waldameise können frühzeitig unter fachkundlicher Anleitung  
mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde umgesetzt werden. 

Mit der Erhaltung, Sicherung und Weiterentwicklung der Gehölzsäume entlang der 
südlichen und westlichen Grenze des Plangebietes werden nachteilige Auswirkungen 
auf das Landschaftsbild, aber auch auf die Schutzgüter Flora und Fauna, eng begrenzt 
und minimiert. Begrenzend wirkt sich ebenfalls die Festlegung wasserdurchlässiger 

Vermeidung 

Minimierung 
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Wegedecken für die vorgesehenen Erschließungs- und Parkflächen aus (siehe unten). 
Die Sicherung der vorhandenen Löschteichflächen einschließlich umgebender Vegetati-
on führt zu einer weitgehenden Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen 
auf wassergebundener Vegetation und Fauna. 

Der unbelastete Oberflächenwasserabfluss von den Dachflächen und sonstigen versie-
gelten Flächen soll im Plangebiet zurückgehalten und werden. Denkbar ist die Zufüh-
rung zu den Löschwasserteichen und / oder eine gedrosselte Ableitung und Versicke-
rung auf den umliegenden Freiflächen. Ein entsprechendes Rückhalte- und Versicke-
rungssystem soll angelegt werden. 

Ein qualitativ und quantitativ angemessener Ausgleich der nachteiligen Einwirkungen 
auf die Schutzgüter Boden, Biotope und wildlebende Tiere und Pflanzen kann aufgrund 
nur begrenzt aufwertbarer Biotope auf dem Flugplatzgelände und aus Gründen der 
Sicherheit des Flugbetriebes nur bedingt in der näheren Umgebung des Plangebiets 
erfolgen. Möglich ist, insbesondere die Eingriffe, die infolge der Anlage von befestigten 
Verbindungswegen zwischen den geplanten Flugzeughallen und dem Rollweg in Sand-
trockenrasen und mageres, mesophiles Grünland, sowie von kleinflächiger Überbauung 
von Borstgras-Magerrasen ausgelöst werden, auf bisherigen halbruderalen Gras- und 
Staudenfluren am östlichen Rand des Flugfeldes durch Umsetzung bzw. Entwicklung 
von Sandtrockenrasen und Borstgras-Magerrasen auszugleichen. Damit wird den An-
forderungen des § 30 BNatschG mit Blick auf den gesetzlich geschützten Biotoptyp 
Sandtrockenrasen Rechnung getragen, ebenso wie dem Ausgleich der erhebliche Beein-
trächtigung des FFH-Lebensraumtyps 6320 „artenreiche Borstgrasrasen“. Der Ausgleich 
im Bereich des Flugfeldes erscheint geboten, da mit den vorherrschenden Bodenver-
hältnissen, der gesicherten Pflege und dem räumlichen Zusammenhang die natur-
schutzfachlich erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind. 

Die darüber hinaus verbleibenden Ausgleichserfordernisse können nur auf einer exter-
nen Kompensationsfläche vollständig umgesetzt werden. Vorgesehen ist hierfür ein 
Kompensationsgebiet in der Gemarkung Holthusen II. 

Abb. 12 Externes Kompensationsgebiet Gemarkung Holthusen II 

 

Ausgleich 
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Durch Maßnahmen zur Wiederherstellung eines mageren, artenreichen Grünlandes auf 
einer langjährig ungenutzten Brachfläche mit Anlage von Gehölzinseln aus heimischen 
Sträuchern kann die erhebliche Beeinträchtigung im Plangebiet des Bebauungsplanes 
am Flugplatz vollständig kompensiert werden. Die dort erhebliche Beeinträchtigung des 
FFH-Lebensraumtyps 6510 „Magere Flachland-Mähwiese“ wird  damit im Kompensati-
onsgebiet funktionsgerecht ausgeglichen. Mit der Maßnahme ergeben sich auch positi-
ve Effekte für die Schutzgüter Landschaftsbild, Tier- und Pflanzenarten und Kleinklima. 

Die Gemeinde greift bei der Bestimmung des erforderlichen Kompensationsflächenum-
fanges auf das Modell des Niedersächsischen Städtetages  zur Ermittlung von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung zurück. 

Im Folgenden wird die Eingriffsbilanzierung nach diesem Modell dargelegt. Die Wertig-
keiten des Bestandes der im Plangebiet vorkommenden Biotopstrukturen werden der 
Situation, die sich bei Realisierung der Planung mittel- bis langfristig einstellt, gegen-
über gestellt. Die Biotoptypen werden gemäß den genannten Wertfaktoren mit ihrer 
aktuellen Flächengröße multipliziert. Die folgende Tabelle  zeigt die Wertigkeiten in der 
Bestandssituation vor Durchführung der Planung: 

Bewertung Bestand 

Fläche 
Plangebiet 

Nutzungen / 
Biotoptypen1 

Fläche 
 (in m2) 

Wert-
stufe 

Flächen-
wert 

Vorhandene Gebäude X 3.640 0 0 

Weg Asphalt OVW 4.150 0 0 

Weg Schotter OVW 2.960 0,5 1.480 

Parken Schotter OVP 750 0,5 375 

Sport-Spielanlage PSZ 420 1 420 

Sukzessionswald WP 4.280 3 12.840 

Sonstiges Ruderalgebüsch BRU 710 3 2.130 

Sonstiges standortfremdes 
Gebüsch 

BRX 740 2 1.480 

Halbruderale Gras- u. Stau-
denflur mittlerer Standorte 

UHM 690 3 2.070 

Sandtrockenrasen RSZ 2.360 5 11.800 

Borstgras-Magerrasen RN 130 5 650 

Mageres Mesophiles Grün-
land kalkarmer Standorte 

GMA 5.500 4 22.000 

                                                
 
 

1  Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in der Bauleitplanung; Niedersächsischer Städtetag 
2008 

Eingriffsbilanzierung 

BestandÜbersicht 
Wertigkeiten des 
Bestandes 
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Fläche 
Plangebiet 

Nutzungen / 
Biotoptypen1 

Fläche 
 (in m2) 

Wert-
stufe 

Flächen-
wert 

Mageres Mesophiles Grün-
land, FFH-LRT 6510 Magere 
Flachland-Mähwiese 

GMA/GMS 4.640 3,5 16.240 

Sonstiges artenarmes Grün-
land 

GMZ 2.100 3 6.300 

Scherrasen GRA 7.000 1 7.000 

Sonstiges naturnahes Stillge-
wässer 

SEZ 470 4 1.880 

Summe  40.540  86.665 

 

Fläche 
Randbereich Flugfeld 

Nutzungen/ 
Biotoptypen 

Fläche 
 (in m2) 

Wert-
stufe 

Flächen-
wert 

Halbruderale Gras- u. Stau-
denflur mittlerer Standorte 

UHM 3.600 3 10.800 

 

Fläche 
Kompensationsgebiet 

Nutzungen 
/Biotoptypen 

Fläche 
 (in m2) 

Wert-
stufe 

Flächen-
wert 

Ruderalgebüsch BRU 1.440 3 4.320 

Mesophiles Grünland mäßig 
feuchter Standorte, verbracht 

GMF 7.340 3 22.020 

Sonstiges feuchtes Extensiv-
grünland, artenarm 

GEF 2.050 2,5 5.125 

Artenarme Brennnesselflur / 
halbruderale Gras- u. Stau-
denflur feuchter Standorte 

UHB/UHF 11.610 2,5 29.025 

Nährstoffreicher Graben FGR 950 3,0 2.850 

Summe  23.390  63.340 

Zusammen addiert sich die Bewertung der Bestände im Plangebiet, der Ausgleichsflä-
che auf dem Flugfeld und im Kompensationsgebiet auf folgende Werte: 

Bewertung insgesamt Fläche (in m2) Flächenwert 

Summe Bestand  67.530  160.805 

 

Das Plangebiet wird als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Flugzeughallen Ver-
kehrslandeplatz entwickelt. Die Maße der baulichen Nutzung werden dabei so festge-
legt, dass eine überbaubare Fläche von  rd. 9.550 qm mit einer maximalen Gebäudehö-

Veränderungen der 
Wertigkeiten durch 
die Planung 
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he von 10,00 m festgesetzt wird. Die Anlage von Stellplätzen, Wegen und sonstigen 
befestigten Flächen ist einschließlich der genannten Hochbauten auf bis zu 60 % der 
Grundstücksfläche zulässig. 

Innerhalb des Sondergebietes sind Verkehrsflächen für Luftfahrzeuge insbesondere 
Rollbahnen in wasserundurchlässiger Bauweise zulässig. Sie bewirken entsprechend den 
Bauflächen eine 100%igen Zerstörung der Bodenstrukturen durch Überbauung bzw. 
Versiegelung. 

Innerhalb der festgesetzten unbefestigten Flächen des Vorfeldes (VFu) sind Verbin-
dungswege zwischen angrenzenden Flugzeughallen und dem Rollweg in wasserun-
durchlässiger Bauweise zulässig. 

Weitere Zufahrten und Stellplatzflächen für den PKW-Verkehr sind nur in wasserdurch-
lässiger Bauweise auszuführen. Entsprechend wird auch auf diesen Flächen in den Bo-
denkörper eingegriffen, wobei diese Art Eingriff mit der Festsetzung minimiert wird, 
dass die Wegedecke in wasserdurchlässiger Bauweise zu erstellen ist. 

Im südlichen und südöstlichen Randbereich des Plangebiets werden Flächen für Bin-
dungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonsti-
gen Bepflanzungen festgesetzt. Dabei sollen die vorhandenen Feuerlöschteiche sowie 
die  vorhandene Gehölzsäume langfristig gesichert und Lücken mit Gehölzen neu be-
pflanzt und geschlossen werden. Der Grüngürtel entlang der südlichen und südwestli-
chen Begrenzung der Flugplatzanlagen sichert jetzt und langfristig die Eingrünung der 
geplanten Bebauung und die Einbindung des Areals in den Landschaftsraum. 

Die für den Eingriffsausgleich notwendigen Maßnahmen zur Wiederherstellung eines 
mageren, artenreichen Grünlandes sollen in dem externen Kompensationsgebiet  in der 
Gemarkung Holthusen II auf einer Fläche von insgesamt rd. 2,3 ha auf dem Flurstück 
5/3 der Flur 2 stattfinden. Die derzeitige landwirtschaftliche Brache wird als Mähwiese 
hergerichtet und in den ersten fünf Jahren zur Aushagerung 2-3 Mal jährlich gemäht 
und abgeräumt. Der Mähbeginn soll in diesen Jahren nicht vor dem 15. Juni liegen. 
Nach der fünfjährigen Aushagerungsphase wird die Wiese als extensives mageres Grün-
land genutzt. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und organischen und minerali-
schen Stickstoffdüngern ist unzulässig. Entlang des nördlich angrenzenden Grabens 
werden ergänzende punktuelle und lineare Strauchpflanzungen aus heimischen, stand-
ortgerechten Gehölzen zur Förderung u.a. von Nachtigall und Heckenbrütern vorgese-
hen, die gleichzeitig eine Pufferfunktion gegenüber der benachbarten Ackerfläche 
übernehmen (z.B. Minderung des möglichen des Eintrags von Düngern und Pestiziden). 

Um insbesondere die Eingriffe in die geschützten Biotoptypen Sandtrockenrasen und 
Borstgras-Magerrasen auszugleichen, soll eine insgesamt 3.600m2 große Fläche in den 
Randbereichen des Flugfeldes, die derzeit von halbruderalen Gras-Staudenfluren einge-
nommen werden, zu Sandtrockenrasen entwickelt werden. Die Absicherung dieser 
Maßnahme sollte über eine geeignete Vereinbarung erfolgen, da bei der Abgrenzung 
der geeigneten Fläche(n) eine möglichst hohe Flexibilität naturschutzfachlich geboten 
erscheint. 

Mit der Bilanzierung werden die Eingriffe erfasst, die von Erheblichkeit sind: Die Zerstö-
rung des Bodens in den überbaubaren Bereichen und der Verlust an Lebensraum der 
Offenlandbiotope und in kleinerem Umfang an Gehölzen. 

Geplanter Ausgleich, 
Bestandssicherung 
im Plangebiet  

 

 

 

 

Externer Ausgleich  
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Nachfolgend sind die Wertigkeiten der Flächen im Plangebiet bilanziert, die sich ein-
stellen, wenn die Gebietsentwicklung gemäß der genannten Bestimmungen des vorlie-
genden Bebauungsplans umgesetzt wird: 

Bewertung Planung 

Fläche 
Plangebiet 

Nutzungen/ 
Biotoptypen 

Fläche 
 (in m2) 

Wert-
stufe 

Flächen-
wert 

Gebäude / Bauteppiche X 11.500 0 0 

Erschließungsfläche OVW/GRA 11.700 0,5 5.850 

Verkehrsfläche (Zufahrt) OVW/GRA 1.560 0,5 780 

Vorfeld Asphalt OVW 900 0 0 

Parken / Schotterrasen OVP/GRE 3.230 1 3.230 

Parken / Schotter OVP 260 0,5 130 

Wanderweg GRE 310 2 620 

Sport-Spielanlage PS 290 1 290 

Flächen mit Bindung zum 
Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und Bepflanzung 

WP/BRX/SEZ 3.380  3 10.140 

Sonstiges standortfremdes 
Gebüsch 

BRX 120 2 240 

Sandtrockenrasen RSZ 1.820 5 9.100 

Mageres mesophiles Grünland 
kalkarmer Standorte 

GMA 2.850 4 11.400 

Mageres Mesophiles Grün-
land, FFH-LRT 6510 Magere 
Flachland-Mähwiese 

GMA/GMS 2.390 3,5 8.365 

Scherrasen GRA 120 1 120 

Sonstiges naturnahes Stillge-
wässer 

SEZ 120 4 480 

Summe  40.540  50.745 

 

Fläche 
Randbereich Flugfeld 

Nutzungen/ 
Biotoptypen 

Fläche 
 (in m2) 

Wert-
stufe 

Flächen-
wert 

Sandtrockenrasen, Borstgras-
Magerrasen  

RSZ, RN 3.600 5 18.000 

 

Übersicht Wertigkei-
ten der Planung 
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Fläche 
Kompensationsgebiet 

Nutzungen 
/Biotoptypen 

Fläche 
 (in m2) 

Wert-
stufe 

Flächen-
wert 

Ruderalgebüsch BRU 1.440 3 4.320 

Mageres mesophiles Grünland 
kalkarmer /mäßig feuchter 
Standorte 

GMA/GMF 21.000 4 84.000 

Weidengebüsch / Nährstoff-
reicher Graben 

BFR/FGR 950 4,0 3.800 

Summe  23.390  92.120 

 

Zusammen addiert sich die Bewertung der Entwicklung im Plangebiet, der Ausgleichs-
fläche auf dem Flugfeld und im Kompensationsgebiet auf folgende Werte: 

Bewertung insgesamt Fläche (in m2) Flächenwert 

Summe Bestand  67.530  160.865 

 

Mit diesen Bewertungen ergibt sich im Vergleich der Wertigkeiten von Natur und Land-
schaft in der Bestandssituation gegenüber der Situation nach vorgesehener Planung 
folgende Bilanzierung: 

Saldo der Bewertung vor / nach dem Eingriff 

Flächenwert 

Vor dem Eingriff  160.805 

Nach dem Eingriff  160.865 

Saldo +  60 

Die  Bilanzierung erfasst insgesamt die Kompensationserfordernisse der in relevanter 
Weise betroffenen Schutzgüter Flora und Fauna und Boden. Auch für die anderen, nicht 
erheblich betroffenen Schutzgüter werden positive Effekte mit den vorgesehenen Kom-
pensationsmaßnahmen erzielt. Gemäß der vorgenommenen Wertungen lassen sich die 
im Rahmen der Realisierung der Planung vorgenommenen Eingriffe in die Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushaltes vollständig ausgleichen. 

2.2.d  Planungsalternativen 

Die örtliche Situation einzelner Schutzgüter könnte durch die Planung optimiert wer-
den. So wäre ein Eingriff in Gehölzbestände vollständig vermeidbar, dies ginge jedoch 
zu Lasten anderer Biotopbestände, betroffen wären dann vor allem Sandtrockenrasen 
und mesophiles Grünland. Städtebaulich sind solche Lösungen allerdings weniger zu 
bevorzugen, da die jetzt gefundene, klare Riegelstellung der Gebäude aufgelöst werden 
müsste. Die Konzentration der baulichen Anlagen auf den Südrand des Flugfeldes und 



  Gemeinde Gerdau Bebauungsplan „Flugzeughallen Verkehrslandeplatz Uelzen“ Seite 38 
                        mit örtlichen Bauvorschriften nach § 84 NBauO 

 
 

 
 

die Einbindung in die mit dem Gehölzbestand gegebene landschaftliche Situation ließe 
sich dann nicht mehr aufrechterhalten. 

2.3 Zusätzliche Angaben 

2.3.a Prüfverfahren und Kenntnislage 

Die Bestandsbeschreibungen und Bewertungen beruhen neben den einschlägigen Vor-
gaben der Fachgesetze, Verordnungen und Regelwerke auf den Erhebungen vor Ort der 
Auswertung des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Uelzen und der Geodatenser-
ver des Landes Niedersachsen. Lücken der Kenntnislage, die wesentliche Unsicherheiten 
bei der Bestandsbeschreibung und Bewertung zur Folge hätten, sind nicht bekannt. 

2.3.b Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 

Eine Überwachung der für den Umweltschutz relevanten Maßnahmen (z.B. der Ausfüh-
rung der Wegeerschließungen) findet im Rahmen der entsprechenden Baugenehmi-
gungsverfahren und Bauabnahmen statt. Da die Kontrollzuständigkeit beim Landkreis 
Uelzen liegt, wird er die Umsetzung zu gegebener Zeit durch Mitarbeiter der entspre-
chenden Verwaltungsstellen überprüfen lassen. Weitere wesentliche Kontrollfunktionen 
liegen bei der Unteren Naturschutz-, der Unteren Wasserbehörde und der Gewerbeauf-
sicht. 

2.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Prüfung der Umwelteinwirkungen der Planung zeigt, dass für alle Schutzgüter keine 
besonders gravierenden und nachhaltig negativen Einwirkungen zu erwarten sind. Ins-
besondere können unverträgliche Belastungen für den Menschen vollständig vermieden 
werden. Eingriffe in das Landschaftsbild sowie den Wasserhaushalt können soweit be-
grenzt und ausgeglichen werden, dass keine erheblichen Eingriffsfolgen verbleiben.  
Unvermeidbare, erhebliche Eingriffe in die Schutzgüter wildlebende Pflanzen und Tiere 
sowie Boden können weitgehend in einem externen Kompensationsgebiet mit der Auf-
wertung einer landwirtschaftlichen Grünlandbrache in mageres, extensiv genutztes 
Grünland kompensiert werden. Eingriffe insbesondere in die gesetzlich bzw. als FFH-
Lebensraum geschützten Biotoptyp Sandtrockenrasen und Borstgras-Magerrasen, kön-
nen auf Randflächen des Flugfeldes außerhalb des Plangebiets ausgeglichen werden, 
indem im Bereich bisheriger halb-ruderaler Flächen entsprechende Qualitäten entwi-
ckelt werden. 

 


